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Biologie Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) 

Habitate, 
Ansprüche an die Laichge
wässer 

Laichzeit 

Jungtiere 

Wanderungen, Ausbrei
tungsvermögen 

Landlebensräume, Überwin
terung 

Verbreitung in Ba-Wü, 

Erhaltungszustand der Art 

• im Gegensatz zu den beiden anderen Grünfroscharten keine strenge Gewäs
serbindung und z.B. auch in Wäldern anzutreffen 

• Vorkommen in höherem Umfang abhängig vom Bodentyp: in Ba-Wü dominiert 
die Art auf Böden mit hohem mineralischen Anteil (Moore, Brüche, stark zuge
wachsene Weiher, Nasswiesen), sie meidet dagegen mineralische Böden 
(Kiesgruben, Altwässer, Seeufer); Rheintal: häufig in auwaldnahen Altwässern 

• notwendig ist ausgeprägte submerse Vegetation oder Röhricht, Besonnung 

• Frühjahrswanderung hauptsächlich in März und April; Hauptlaichzeit ab Mai 

• Jungtiere zwischen Anfang Juli und Ende September; verbleiben häufig noch 
längere Zeit im Uferbereich der betreffenden Laichgewässer 

• im Gegensatz zu den anderen Grünfroscharten werden nach Abschluss der 
Laichphase häufig längere Wanderungen über Land beobachtet; bei ausge
prägter Trockenheit allerdings wieder im/am Laichgewässer 

• Jungtiere wanderfreudig; verantwortlich für die Besiedlung neuer Habitate 

• Nachweis von Winterquartieren in einer Entfernung von bis zu 15 km vom 
Laichgewässer 

• Landlebensräume in Feldgehölzen, an Waldrändern und in Lichtungen 

• überwintert meist an Land (vor allem Wald), seltener auch im Laichgewässer 

• ab September Abwanderung in die Winterquartiere; Überwinterung etwa von 
Oktober/November bis März 

• wahrscheinlich in allen Naturräumen verbreitet, die - aufgrund der unsicheren 
Artbestimmung - vergleichsweise wenigen Fundpunkte sind stark gestreut; 
Verbreitungsschwerpunkte dürften am Oberrhein und in Oberschwaben liegen 

Ein Vorkommen des Kleinen Wasserfrosches ist für insgesamt ReOO sieben Laichge

wässer zu erwarten {LG7, LG14, LG19 bis LG25). Die Art profitiert hier von den ver

gleichsweise gut strukturierten und besonnten Stillgewässern bzw. Stillgewässerberei

chen, welche über charakteristische Vegetation der Verlandungsbereiche sowie typi

sche Wasservegetation verfügen. Darüber hinaus finden sich in der Umgebung als 

Landlebensraum geeignete Gehölzstrukturen und Wiesenflächen. Besondere Bedeu 

tung kommt hierbei so1Nohl dem Quellbereich des Steinbaches (LG7) als auch dem 

Rückhaltebecken im Bereich des Sportplatzes 1.ion Echterdingen (LG14) zu. Letzteres 

verfügt durch seine isolierte Lago über eine besondere Relevanz für die Art. In beiden 

Gewässern konnten bis zu 30 Individuen des Teichfrosches/Kleinen Wasserfrosches 

nachgewiesen werden. In den beiden Rückhaltebecken am Frauenbrunnen (LG19) und 

unmittelbar östlich des Boschparkhauses {LG20) konnten bei den Erhebungen lndivi

duendichten von über 50 Tieren nachgewiesen werden. In den übrigen Laichgewäs

sern konnten jeweils nur einzelne Individuen vorgefunden werden. 
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Im Untersuchungsgebiet wurden verschiedene Tagfalterarten nachgewiesen (vgl. GÖG 

2013). Einzige im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung relevante Art hiervon ist 

der Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling. Weitere im Raum grundsätzlich zu erwar

tende artenschutzrechtlich relevante Falter (Nachtkerzenschwärmer, Heller Wiesen

knopf-Ameisenbläuling etc.) konnten bei den Erfassungen nicht nachgewiesen wer

denund werden dem zu Folge nicht weiter betrachtet. 

Darüber hinaus konnte der Eremit als Vertreter der Totholzkäfor nachgewiesen 'Ner 

den. Sowohl der Eremit als auch der Dunkle VViesenknopf /\meisenbläuling gelten als 

streng geschützt nach den Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes und werden 

in den Anhängen II und IV der FFH Richtlinie geführt (s. Tabelle 5). 

Die Lage der Nachweisbereiche der beiden Insektenarten ist Abbildung 17 und /\bbil 

dung 18 zu entnehmen. 

Tabelle 5: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Insekten 

Art Rechtlicher Schutz Rote Liste 
Wissensch. Name 1 Deutscher Name FFH 1 BNatSchG B-W 1 BRD 
Käfer 

Gsmefie,cma eF8mita 1 J1::1sMeRkäfer, erefflit Nm 1 6 J 1 J 
Schmetterlinge 

Maculinea nausithous 1 
Dunkler Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling IV/II 1 s 3 1 3 

Erläuterungen: 

Rote Liste: B-W = Baden-Württemberg (EBERT et al. 2005, BrnsE 2001 ); BRD = Deutschland (PRETSCHER 
1998, GEISER 1998); 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V = Vorwarnliste; D 
= Daten defizitär, Einstufung unmöglich; G = Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt; R = ext
rem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion; i = gefährdete wandernde Tierart; - = nicht 
gefährdet/nicht geschützt; * = ungefährdet 

FFH: Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: II, IV - Art des Anhangs II bzw. IV der FFH-Richtlinie 

BNatSchG: Schutzstatus nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes: s - streng geschützt, 
b - besonders geschützt 
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Abbilduna 17: Nach•1,1eis des Eremiten im Untersuchunasaebiet 
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Abbildung 18: Nachweis des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Untersuchungsgebiet 
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Biologie Eremit (Osmodorma oromfta) 

� 
EiablageJERl\"1i6klYRg 

NahAmg der bal'\'eA 

Verpyppyng 

VerbreitYng in 8a Wü, 

irhaltllR!JSZYStaRd der Art 

• Große, alte, lebende Bä1ime in besonnter Lage 

• La1ibwälder, /\Ileen, Par:ks 1,md Fl1issa1ien mit anbrüshigen Bä1imen 

• a1isreishend große M1ilmbehälter 

• Mai bis Oktober 

• in tiefe Bereishe von M1ilmhöhlen 

• Imagines erssheinen im Jyli an der Oberiläshe des M1ilmkörpers 

• l!!nf:wiskllclngsda1ier bis i!Clclm ep,vashsenen Käfer: J 4 Jahre 

• M1ilm, i,<erpi12te Mol2partien 1ind organisshe Reste 

• :zwisshon /1.pril Ynd Jlclni 

• landesweit n1ir wenige VoFkommon bekannt 

Der Eremit konnte in einem Baum im südlich von Dürrlewang gelegenen Wald nach 

gewiesen 11.ierden. Der Fundort liegt etwa 60 m von der Bestandstrecke 4861 Vaihin 

gen Flughafen entfernt. Da sich der Eingriff in diesem Bereich auf eine Aufweitung der 

Gleisabstände sowie die Errichtung der Speiseleitung beschränkt und keine Eingriffe in 

den Wald in diesem Abschnitt vorgesehen sind, kann unter Berücksichtigung der go 

ringen Mobilität dor Art eine Betroffenheit des Eremiten durch das Vorhaben ausgo 

schlossen werden. Darüber hinaus findet sich am Bahnhof von Oberaichen eine alte 

Platane, welche über l=fobitatpotenzial für den Eremiten verfügt. Ohne mechanische 

Höhlenerweiterung ist eine Beprobung des Baumes jedoch nicht möglich. Da nach der 

vorliegenden Planung nicht mit einem Eingriff in den Baum gerechnet werden muss 

und eine Betroffenheit der Art in diesem Bereich somit ausgeschlossen worden kann, 

wurde eine entsprechende Untersuchung nicht durchgeführt. Eine 1.voitere Betrachtung 

im Rahmen der artonschutzrechtlichon Prüfung kann somit entfallen. 

Biologie Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

Habitat 

Nahrung der Raupen 

Nahrung der Falter 

Flugzeit Falter 

Eiablage/Entwicklung 

Verpuppung 

Überwinterung 

Verbreitung in Ba-Wü, 

Erhaltungszustand der Art 

• Feuchtwiesen-Komplexe und offene Mähwiesen mit nicht oder nur selten ge
mähten Beständen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis) und 
gleichzeitigem Vorkommen der Wirtsameise 

• Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officina/is) 

• Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) 
• Juli-August 

• Eiablage im Juli/August an Blütenköpfchen des Großen Wiesenknopfs 

• Raupe: Anfang August (Juli) bis Anfang September (Überwinterungsstadium) 

• Mitte Mai bis Mitte Juli 

• Als Raupe im Bau der Wirtsameise 

• Schwerpunkt in der Oberrheinischen Tiefebene und den angrenzenden Tälern 
der Vorbergzone; einzelne Vorkommen in Oberschwaben (mit Allgäu), Neckar
tauber-Land und den Schwäbisch-Fränkischen Waldbergen 

• Erhaltungszustand günstig 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling konnte mit zahlreichen Individuen (insge

samt ca. 80 - 100 Tiere) im Bereich der Wiesen zwischen Hattenbach und Zettach 

westlich von Plieningen nachgewiesen werden. Hier finden sich auf den vergleichswei

se wenig intensiv bewirtschafteten Flächen große Bestände des Großen Wiesenknop-
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fes, welcher für die Art als Nahrungspflanze und zur Eiablage essentiell ist. Das indivi

duenreiche Vorkommen der Art ist als bemerkenswert einzustufen. Weitere Nachweise 

der Art konnten bis Ende Juli/Anfang August nicht erbracht werden. Unter Berücksich

tigung der großen Entfernung zwischen Vorhabengebiet und Nachweisbereich der Art 

von etwa 260 m und dem fehlenden Nachweis von Wiesenknopf im näheren Trassen

umfeld kann eine Beeinträchtigung der Art durch das Vorhaben ausgeschlossen wer

den. Eine weitere Betrachtung im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung kann 

somit entfallen. 

4.7 PFLANZEN 

Das Untersuchungsgebiet weist durch das Vorhandensein weitläufiger Ackerflächen im 

Verbreitungsgebiet der Dicken Trespe grundsätzlich Habitatpotenzial für die im Anhang 

IV der FFH-Richtlinie geführte Art auf. Auf Grund dessen wurden alle für ein Vorkom

men relevanten Bereiche im Untersuchungsgebiet kontrolliert. Ein Nachweis der Art 

liegt nicht vor. 

Gleiches gilt auch für den in lichten Wäldern vorkommenden Frauenschuh. Eine weite

re Betrachtung der beiden Pflanzenarten kann somit entfallen. 

4.8 WEITERE RELEVANTE VORKOMMEN 

Von einem Vorkommen weiterer aus artenschutzrechtlicher Sicht relevanter Arten im 

untersuchten Gebiet, ist nicht auszugehen. Eine Übersicht der artspezifischen Gründe 

ist im Anhang zu finden (Kapitel 10.1, Seite 203). 
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5. Konfliktermittlung 

KONFLIKTERMITTLUNG 

VORHABENSBESCHREIBUNG 

Der Planfeststellungsabschnitt (PFA) 1.3a umfasst den autobahnparallelen, oberirdi

schen Verlauf der Neubaustrecke (NBS) auf den Fildern bis zur Gemarkungsgrenze 

der Stadt Stuttgart. Im Westen schließt die NBS an den PFA 1.2 (Fildertunnel) und im 

Osten an den PFA 1.4 (Filderbereich bis Wendlingen) an. 

Den Planungen wurde die Westumfahrung Plieningen (Variante 04) zugrunde gelegt. 

Weitere Bestandteile des PFA 1.3a sind: 

• Flughafentunnel mit Station NBS 

• Flughafenkurve (eingleisige Tunnelröhren) 

• Anpassung Station Terminal 

• Rohrer Kurve 

• Anpassungsmaßnahmen Bestandsstrecke Vaihingen Flughafen, im Strecken 

abschnitt 

• Leinfelden Flughafen 

• Umbau der Anschlussstelle Plieningen 

• Straßenbau-Maßnahme des Landes „Südumgehung Plieningen" (L 1205 neu 

und L 1204 neu) 

Die Station NBS gewährleistet über die westliche und östliche Zulaufstrecke des Flug

hafentunnels eine optimale Anbindung des Flughafens Stuttgart und der Neuen Messe 

an das Hochgeschwindigkeitsnetz der DB AG. 

Die Flughafenkurve stellt die Verbindung zwischen der NBS und der S Bahn Station 

Flughafen her. Diese wurde im Zusammenhang mit dem Neubau des Terminal 3 mit 

einem neuen Zugang ergänzt und wird fortan als „Station Terminal" bezeichnet. In Ver 

bindung mit der Rohrer Kurve wird die Fahrbeziehung der Strecke Böblingen Stuttgart 

(von Böblingen über die S Bahn Strecke zum Flughafen und die Station Terminal zur 

NBS nach Stuttgart) aufrechterhalten. Die S Bahn Strecke von Vaihingen nach Stutt 

gart bleibt erhalten. Alle Strecken werden als elektrifizierte Eisenbahnstrecken ausge

bildet. Als Oberbau ist für den gesamten Planfeststellungsbereich mit Ausnahme der 

Rohrer Kurve und der Anpassungen an der vorhandenen Strecke Leinfelden Flugha 

fen (Schotteroberbau) die feste Fahrbahn vorgesehen. 

Eine detaillierte Vorhabenbeschreibung ist dem Erläuterungsbericht zu den Planfest

stellungsunterlagen zum PFA 1.3 zu entnehmen (vgl. INGENIEURGEMEINSCHAFT STUTT

GART 21 - PFA 1.3a �2015). 
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Tabelle 6: Übersicht zu den geplanten Eingriffen (vgl. hierzu INGENIEURGEMEINSCHAFT 
STUTIGART 21 - PFA 1 .3a �2015) 

Vorgesehener Eingriff Beschreibung 

Neubaustrecke zwischen • Autobahnparalleler Neubau einer Fernverkehrstrasse inkl. 
Fi ldertunnel und Filderbe- Abkommenschutzeinrichtungen in Form von Wällen und 
reich bis Wendlingen Wänden 

Flughafentunnel und Station • Anbindung des Flughafens an den Fernverkehr durch Tun-
NBS nelbauwerke (offene und bergmännische Bauweise) mit 

zwei eingleisigen Zulaufstrecken; Station NBS in zwei 
bergmännischen Tunneln mit oberirdischem Empfangsge-
bäude 

Flughafenkurve (Anschluss • VeF9iR8YR9 2:Wi66R9R NBS YR8 S Bal=IRstatioR FIY9l=lafeR 
an NBS) mit Station Termi 2:YF Sisl=leFYR9 eesteROR80F S BaRR'IOF9iR8YR90R 8YF6R 
Ral +YRReleayweFke (effeRe Ba1::1weise) eis 2:y BestaR8StYRRel 

S Bal=IR mit tw. 2:IN8i9leisi9em +YRRel; AR9iR8YR9 aR Stati 

C 
9R +9FFRiRal YR8 VeFläR99Fl:lR9 896 eestel=leR8eR s 
Bal=!Rstei9es sewie ARpaSSYR9 89F Bal=IRstei9sl=löl=le 
Ausfädelung der Flughafenkurve aus der NBS bis zum En-
de der eingleisigen Tunnelröhren 

Rohrer Kurve • FüRFYR9 896 ZY9'leFk8RF6 Ü99F NBS YR8 Fl1::191=lafeR tw. mit 
+Fe9eaYW8Fk 

• eF9äR2:YR9 eestel=leR8eF GloisaRla9eR 8YF6R 2:wei9leisi9e 
VeF9iR8YR9 

• R9Y9F s Bal=IRtYRRel 2:1:lF Gewäl=IFleistYR9 89F VeF9iR81:lR9 
BöeliR9eR StYtt9art iR offeReF YR8 9eF9FRäRRiS6ReF BaY 
weise 

• VeF66RW9RkYR9, RQskeay l:lR8 VeFle9YR9 >,t9R QeeFleit>.ieF 
eiR8YR9eR 89F eestel=leR8eR S Bal=IRtFasse 

BestandsstreGke Vaihingen • Gstl. beiRfel8eR AYfweitYR9 896 GleisaestaR8es YFR �Q sm 
Flughafen sewie ÄR89FYR99R aR Speise YR8 VeFstäFkYR9sleitYR9 

(eF8kaeel YR8 GeeFleitYR90R) 

Bauwerke, Straßen und We- • Verlegung der Auffahrt BAB 8 Plieningen 
ge • tw. Rückbau der L1 204 zum Wirtschaftsweg und auto-

bahnparalleler Neubau inkl. Brückenbauwerk 
• Neubau der L 1 205 im Bereich der bisherigen Anbindung ( 

an L 1 01 6  inkl. Brückenbauwerke 
• Verlegung des Betriebsgebäudes Tunnel B31 2 
• Verlegung des Wasserbeckens der Beregnungsgemein-

schaft Fildern 
• Rückbau des Regenklär-, und -rückhaltebeckens Frauen-

brunnen sowie des Regebrückhaltebeckens B31 2 der BAB 
8 und Wiederaufbau nördlich der NBS als Regenklär- und -
rückhaltebecken 

• +empoFäFe VeFle9YR9 896 ReteRtieR6996k9R6 am baRg 
wieseF Sees YR8 ARpaSSYRg aR 9eäR8erte SitYatieR 

• Eisenbahn- und Wirtschaftswegüberführungen am Hatten-
bach, Frauenbrunnen und Koppentalklinge inkl. Bachverle-
gung Hattenbach 

• Eisenbahnüberführung Anschlussteile Plieningen 
• Eisenbahnüberführung B31 2 
• Eisenbahnüberführung Anschlussstelle Plieningen - Ab-

fahrt aus Richtung München 
• BFü6k9R9aY\\<9Fk 2:YF 6lRteFfüRFYR9 89F paFallel gefül=lrteR 

1"'1-" n:..:.i... . ·-- -· ·- l"'"I L --·- - ---·· :-.- -
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• Stützbauwerk im Boroioh dor Rohror Kurve 
• Seitenweg für Inspektions-, Wartungs- und Rettungsarbei

ten zw. NBS und BAB8 inkl. Wendehammer 
• Bahnhofsvorplatz südlich der Station NBS, der über Flug

hafenrandstraße erschlossen wird 
• Verbreiterung der Randwoge zwisohon Leinfolden und 

Flughafen sowio teilweise Ergänzung von Handläufen 
• Anpassung dos Waldweges nordwestlioh dor bestehenden 

Strooko Böblingen Stuttgart für dio Rohror Kurve 

Die im Folgenden dargestellten verkehrlichen Belastungen sind für den Prognose

Planfall 2025 und den Referenz-Nullfall der Bestandstrecken anzusetzen. 

Tabelle 7: Verkehrsprognose für den Prognose-Planfall 2025 

Streckenabschnitt Zugverkehr tags Zugverkehr nachts 
(+Gegenrichtung) ( +Gegenrichtung) 

Neubaustrecke bis ICE 37 ICE 4 
zum Abzweig Flugha- IC 1 4  I C  2 
fentunnel R M 57 R 1 2  

s - s -

Neubaustrecke vom ICE 38(+37) ICE 3(+4) 
Abzweig Flughafen- IC 7(+7) IC 1 (+1 ) 
tunnel bis km 1 0.9+1 5 R 1 5(+1 5) R 3(+3) 

s - s -

Neubaustrecke von ICE 29 ICE 4 
km 1 0.9+1 5 bis km IC 7 IC 1 
1 3.0+70 R R - -

s - s -

Neubaustrecke ab km ICE 29 ICE 4 
1 3.0+70 IC 1 4  IC  2 

R � 42 R 9 
s - s -

Flughafentunnel ICE - ICE -
westl. Station NBS IC 7 IC 1 

R 39 R 9 
s - s -

Flughafentunnel östl. ICE - ICE -
Station NBS IC 7 IC 1 

R � 42 R 9 
s - s -

Fh:igl=lafeRkl:1�8 östl. ,I.G€- � ,I.G€-
StatioR N8S � - � -

R � a(,i,� a) R � 
s - s -

StreGke 4860 Vail=liR ,I.G€- - ,I.G€- -.... .. .  , .  - - c,_ -�- -
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km 08.0•00 bis km !G - !G -
0.00.00 R - R -

s 4 a(+4 a) s � 
StreGke 4860 VaihiA !Ge � !Ge -fi4j 
geR 8öbliAg8A ab !G - !G -
km 18.0•00 R 1 a(+1 a) R � 

s 4a(+4a) s � 
StreGke 4861 VaihiA !Ge - !Ge -
geR Flughaf.eA bis !G - !G -
km 17.6•00 R - R -

s e3(+e4) s � 
StreGke 4861 VaihiA !Ge 7f++t !Ge 4f+-B 
geR FlughafeA ab !G - !G -
km 17.9•00 R 1 a(+1 a) R � 

( s e4(+e4) s � 
VeFbiROUAgSkUl=\'8 !Ge � !Ge 
Flughaf.eA 8öbliAg8A !G - !G -

R 1 a(+1 a) R � 
s - s -

Tabelle 8: Verkehrsprognose für den Prognose Nullfall 

StFeGkeRabsGhRitt :Zug:t1eFkehF tags :Zug1ieFkehF AaGhts 
(•GegeRFiGhtung} (•GegenFiGhtuRg} 

StFeGke 4860 VaihiA !Ge +t*+7 !Ge � 
geA 8öbliAgeR bis !G - !G -
km 17.5•00 R 18(•18) R � 

s 45(•44) s � 
G � G � 

( StreGke 4860 VaihiR !Ge +t*+7 !Ge � 
geA 8öblingeA bis !G - !G -
km 17.6•00 R 18(*18) R � 

s 4a(*44) s � 
G � G � 

StFeGke 4861 Flugha !Ge - !Ge -
feA Vaihingen bis !G - !G -
km 17.9•00 R - R -

s e3(+e4) s � 
G - G -
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VORHABENSWIRKUNGEN 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren auf die betroffene Artengruppen ausgeführt, die 

sich aus dem geplanten Vorhaben ergeben und in der Regel Beeinträchtigungen und 

Störungen der europarechtlich geschützten Arten verursachen können. Dabei ist zwi

schen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen zu unterscheiden. 

Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Wirkfaktor Beschreibung der Auswirkung Betroffene Arten/ 
Artengruppen 

Flächeninanspruchnahme (temporärer) Verlust von Habitaten • Vögel 
durch Baufelder, Bau-

Fledermäuse straßen und Lagerflächen • 
• Reptilien 
• AmQhibien 

Verlegung von Wasser- (temporärer) Verlust von Habitaten • Vögel 
flächen (Rückhaltebe-

Fledermäuse cken) • 
• Reptilien 
• AmQhibien 

akustische und visuelle Funktionsverlust von (Teil-)habitaten • Vögel 
Störreize sowie Erschüt- durch Beunruhigung von Individuen , 
terungen durch Personen Flucht- und Meidereaktionen • Fledermäuse 
und Baufahrzeuge • Reptilien 

• Amphibien 
• l=laselrna1:1s 

Lichtimmission (Fallen- Funktionsverlust von (Teil-)habitaten • Eremit 
wirkung) durch Anlockung und ggf. Tötung von 

(Vögel) Individuen • 
(Beeinflussung von Nahrungshabitaten) • (Fledermäuse) 

• (Amphibien) 

Staub-, Schadstoffimmis- Funktionsverlust von (Teil-)habitaten • Vögel 
sionen durch Baumaschi- durch Beeinträchtigung von Individuen 
nen • Fledermäuse 

• Reptilien 
• Amphibien 
• l=laselrna1:1s 
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Anlagebedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Wirkfaktor 

Flächeninanspruchnahme 
durch Versiegelung, Be
bauung, Schallsch1:Jtzoin 
richt1:Jng sowie Bodenab
und -auftrag 

Zerschneidung, Fragmen
tierung von Lebensräu
men 

Silhouettenbildung bspw. 
durch Brückenbauwerke 

Veränderung des (Grund
) Wasserregimes 

Gewässeraus- und um
bau sowie Gewässerver
legung 

Beschreibung der Auswirkung 

dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs
und/oder Ruhestätten (im Falle Tunnel 
offener Bauweise tw. temporäre Beein
trächtigung) 

dauerhafter Verlust von Nahrungs
habitaten (im Falle Tunnel offener 
Bauweise tw. temporäre Beeinträchti
gung) 

FunktionsverlusUSchädigung von Fort
pflanzungs- und/oder Ruhestätten, 
Wanderungskorridoren, FI ugstra ßen 

Funktionsverlust von Fortpflanzungs
stätten in den angrenzenden Flächen 

Funktionsverlust von Fortpflanzungs
und/oder Ruhestätten 

Funktionsverlust von Fortpflanzungs
und/oder Ruhestätten 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Wirkfaktor 

Stoffliche Emissionen 
(Staub, Schad- und Nähr
stoffe) 

Beschreibung der Auswirkung 

FunktionsverlusUSchädigung von Fort
pflanzungs- und/oder Ruhestätten 
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Betroffene Arten/ 
Artengruppen 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• Reptilien 

• Amphibien 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• Reptilien 

• Amphibien 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• Reptilien 

• Amphibien 

• Vögel 

• (Vögel) 
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• (Fledermäuse) 

• (Amphibien) 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• Reptilien 

• Amphibien 

Betroffene Arten/ 
Artengruppen 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• (Reptilien) 

• Amphibien 

• Insekten 

• Hasolma1:Js 
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Wirkfaktor 

akustische Störreize z.B .  
durch verändertes Ver
kehrsaufkommen fespw,
Gesohwindigkeits 
erhöhung); Auswirkungen 
auf angrenzende Flächen 
nicht auszuschließen 

visuelle Störreize z.B. 
durch verändertes Ver
kehrsaufkommen f9sßW: 
Gesohwindigkeits 
erhöhung, ICE Verkehr 
auf bisheriger S 
Bahntrasse) Tunnelbe
leuchtung; Auswirkungen 
auf angrenzende Flächen 
n icht auszuschließen 

Veränderung des Mikro
und Mesoklimas (bspw. 
durch Verlegung von 
Kleinstgewässern ,  höhe
rem Versieglungsgrad) 

Einleitungen in Gewässer 
(stofflicher, thermischer, 
hydraulischer Stress) 

Zerschneidung, Fragmen
tierung, Kollision , Fallen
wirkung 

Beschreibung der Auswirkung 

Auslösen von Vertreibungseffekten und 
Fluchtreaktionen 

Auslösen von Vertreibungseffekten und 
Fluchtreaktionen 

Störung des Nahrungshabitates (pho
totaktische Insekten)  

FunktionsverlusUSchädigung von Fort
pflanzungs- und/oder Ruhestätten 

FunktionsverlusUSchädigung von Fort
pflanzungs- und/oder Ruhestätten 

Tötung von Individuen 

5. Konfliktermittlung 

Betroffene Arten/ 
Artengruppen 

• Vögel 

• Fledermäuse 

• Haselmaus 

• Vögel 

• Fledermäuse 
• Reptilien 

• Amphibien 

• Haselmaus 

• (Vögel) 

• (Fledermäuse) 

• (Vögel) 

• (Fledermäuse) 

• (Reptilien) 
• (Amphibien) 

• Vögel 

• (Fledermäuse) 

• Amphibien 

• Vögel 
• Fledermäuse 
• Reptilien 
• Amphibien 
• Haselmaus 
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5. Konfliktermittlung 71 

5.3 BERÜCKSICHTIGUNG NATURSCHUTZRECHTLICHER KOMPEN
SATIONSMASSNAHMEN 

5.4 

Im Zusammenhang mit dem eigentlichen Eingriffsvorhaben entsteht aus der Umwelt

prüfung der Schutzgüter (UVS und LBP) ggf. ein Bedarf für naturschutzrechtliche 

Kompensationsmaßnahmen. Damit verbundene Auswirkungen auf europarechtlich ge

schützte Arten sind nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. Die Prüfung der 

artenschutzrechtlichen Verträglichkeit dieser Maßnahmen kann erst muss auf Basis ei

ner hinreichenden Konkretisierung dieser Maßnahmen (Verortung, Quantifizierung) im 

Rahmen einer Ausführungsplanung erfolgen, die zum Zeitpunkt der Erarbeitung des 

Gutachtens noch nicht vorlag. 

ERMITTLUNG 
BNATSCHG 

VON VERBOTSTATBESTÄNDEN NACH § 44 

Die Ermittlung der Verbotstatbestände gern. § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 

BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung eventuell erforderlicher und verbindlicher 

Vermeidungs- und/oder Ausgleichsmaßnahmen. Vermeidungs- bzw. Minderungsmaß

nahmen sind dabei mit einem 'V', vorgezogene funktionale Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF) mit einem 'C' gekenn,zeichnet. Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszu

standes betroffener Arten im Zusammenhang mit einer Ausnahme werden mit einem 

'F' (FCS-Maßnahmen: [avourable f.Onservation §.tatus) ausgewiesen. Die Beschreibung 

der Maßnahmen ist dem Kapitel 6 zu entnehmen. Die in den folgenden Tabellen zu 

findende Spalte 'VB' enthält die Angaben zur Erfüllung des Verbotstatbestandes ohne 

die Durchführung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen. 

Der Einschätzung der ökologischen Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zu

sammenhang liegen die Ergebnisse der im weiträumigen Umgriff (bis 500 m beidseitig 

der Trasse) durchgeführten Arterfassung zu Grunde. Auf dieser Basis kann die Auf

nahmefähigkeit bestehnder Biotopstrukturen als Ausweichhabitate für verdrängte Arten 

hinreichend gesichert bewertet werden. 

Auf den Seiten 127 und � findet sich eine kartographische Darstellung zur Betroffen

heit der Vögel, welche der Einschätzung der Verbotsverwirklichung zu Grunde liegt. 

Für alle anderen Artengruppen sei an dieser Stelle auf den Konfliktplan des Land

schaftspflegerischen Begleitplans (INGENIEURGEMEINSCHAFT STUTTGART 21 2013) ver

wiesen. 

Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, vorausge

setzt sie stellen keinen essenziellen Habitatbestandteil dar. Von einer essentiellen Be

deutung von Nahrungsflächen ist im Untersuchungsgebiet einzig im Falle der VValdflä 

chen bei Dürrlowang für die sich hier im Siedlungsraum befindende VVochenstube der 

Zv.cergflodormaus nicht auszugehen. Für alle anderen nachgmviesonon Arten ist nach 

den Untersuchungsergebnissen davon auszugehen, so dass eine Betroffenheit essen 
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tieller Nahrungshabitate nicht der Fall ist und diese somit nicht Gegenstand der vorlie

genden artenschutzrechtlichen Betrachtung sind. 

Eine Zusammenfassung der Prüfergebnisse zur Erfüllung von Verbotstatbeständen der 

betroffenen Arten, ist in Form der ausgefüllten Artenblätter des Eisenbahn

Bundesamtes im Anhang (Kapitel 10.4, Seite 218) zu finden. 
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5.4.1 Vögel 
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a�S§eSGRlesseR weFEleR. eiRe eeseREleFe Gefäl:lFEl�R§ EleF AFt RiRsisRtliGR Kelli 
sieR ist Risl:lt eekaRRt. l�EleFR §ilt Elie AFt als eR§ aR Elas GewässeF §ee�REleR. 
A�f GF�REI ElesseR ist eiRe Rä�fi§e Q�eF�R§ Eies eeeFiFEliSGReR +FasseRee 
Feisl:ls EleF et>Na �aQ FR i.•eFR Re\<ie�eRtF�FR eRtfeFRteR NBS Risl:lt �Y erv,aFteR. 
eiRe Si§RifikaRte eFR9RYR§ Eies +etYR§SFisikes iFR SiRRe Eies BNatSsl:lG (V§I. 
SGHl:JHMAGHER & i;:1sGHER l=WF=Fl::E �Qm) kaRR ElaFRit aYS§eSGRl9SSeR weFEleR. 
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Art: Feld lerche 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Feldlerche kommt es vorha- ja � ja 
erhebliche Störung benbedingt zu Beeinträchtigungen durch Immissionen wie Lärm, Staub, Licht nein Ssl=!afftiR§ 11eR AusnahmeantFag 
während sensibler und Schadstoffe sowie durch bau- und betriebsbedingte erhöhte Betriebsam- Ersatzl=!abita erfoFdeFlich 
Zeiten keit auf den Flächen. Die Art wird als nur schwach lärmempfindlich eingestuft, teR iR F9FFA 

vielmehr reagiert sie auf optische Signale, die durch die zahlreichen Tunnelab- 1•1eR Bti Rtbra nein 
schnitte des Vorhabens minimiert werden. Zudem muss bei der Einschätzung 6Affi 
der Störungswirkung berücksichtigt werden,  dass Feldlerchen teilweise auch -
bahntrassennahe Bereiche nutzen (EBA 2004 ). Im Falle von straßenverkehrs-
bedingten Wirkungen konnte allerdings eine Entwertung der Habitateignung 
von bis zu 500 m festgestellt werden (GARNIEL & M IERWALD 201 0), so dass 
insgesamt von einer vergleichsweise geringeren Beeinträchtigung der Art, 
durch die Realisierung des Bahnprojektes ausgegangen werden muss. Zwar 
müssen die bestehende Autobahn und der naheliegende Flughafen als Vorbe-
lastungen des Raumes eingestuft werden , das vergleichsweise unregelmäßige 
Auftreten des geplanten Zugverkehrs, welches eine Gewöhnung erschwert und 
die Auslegung der NBS auf bis zu 250 km/h sind jedoch als Störwirkungen zu 
berücksichtigen. Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die verkehrli-
chen Wirkungen Beeinträchtigungen im Sinne eines verminderten Bruterfolges 
hervorrufen. 
Die Feldlerche wurde insgesamt mit 44-e 1 1 0 Brutpaaren im Untersuchungsge-
biet nachgewiesen. In Anlehnung an GARNIEL & M IERWALD (201 0) und unter 
Berücksichtigung des prognostizierten Verkehrsaufkommens wird angenom-
men ,  dass die zugverkehrsbedingten Wirkungen denen einer wenig stark be-
fahrenen Straße (<10.000 Kfz/24h) entsprechen und somit eine Abnahme der 
Habitateignung von 20% in einer Entfernung von 1 00 m zur geplanten Trasse 
zu erwarten ist. Diese Annahme begründet sich mit von GARNIEL ET AL. (2007) 
festgestellten Wirkungen durch vorbeifahrende ICEs, welche sich auf die Dau-
er der unmittelbaren Vorbeifahrt sowie die hieran anschließenden Minuten 
beschränken . Da die Dauer einer Zugfahrt mit einem Vielfachen einer Auto-
durchfahrt anzusetzen ist, kann eine grobe Entsprechung von 82 ICEs, 1 6  ICs 
und Regionalbahnen mit <1 0.000 Kfz pro Tag unterstellt werden (angenomme 
Zuglänge ca. 300 m ). Zur Bewertunq der Erheblichkeit der Störwirkungen wird 
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auf die Ausführungen von (TRAUTNER UND Joos 2008) verwiesen . Demnach ist 
mit einer erheblichen Störung bei einer Betroffenheit von mindestens fünf Brut-
paaren im Falle mäßig häufiger Arten (Arten der Vorwarnliste und gefährdete 
Arten) zu rechnen. Innerhalb des 1 00 m Puffers um den oberirdischen Bereich 
der NBS sind 1 1  Brutpaare betroffen, iFR BeFeish seF BestaRssstFeske 48e� 
siRs ziNoi Brutpaare botroffoR. Weitere Beeinträchtigungen sind während der 
mehr als eine Brutperiode andauernden Bauarbeiten für Tunnel (offene Bau-
weise) ,  Straßen und Wege etc. auf den Fildern für im 100 m Umkreis nachge-
wiesene 44 10 Brutpaare zu erwarten . Somit ist im 1 00 m Puffer mit dauerhaf-
ten Beeinträchtigungen für 2-;e 2,2 Brutpaare zu rechnen, temporäre Beein-
trächtigungen ergeben sich für 2-,8 2 Brutpaare. Eine Minimierung der Wirkun-
gen auf die Art kann durch die zeitliche Beschränkung des Rückbaus der 
L 1 204 auf außerhalb der Brutzeit erzielt werden. Hierdurch kann eine Entwer-
tung von Revierflächen von drei Brutpaaren vermieden werden, so dass sich 
die Betroffenheit durch temporäre Beeinträchtigungen auf 1 ,4 Reviere reduzie-
ren lässt (s.u. ). 
IRS§eSaFRt FRUSS V9R oiReF OFheblisheR StäFUR§ sursh sas VerhabeR iFR SiRRe 
eiRor VersshloshtoruR§ sos erhaltuR§Sz!:1:1staRsos sor lekaloR i;:olslorshoRpepu 
latieR aus§e§aR§eR weFSeR. l=lierbei ,,verseR aush sie iFR VeF§leish i!:U iRteRsiv 
goRutnoR /\grarlandsshafton hehon BostaRdsdishton iFR UntorsushungsrauFR 
berüsksishtigt. Insgesamt muss damit von einer gleichzeitigen Betroffenheit 
von 3,6 Brutpaaren durch die Realisierung des PFA 1 .3a ausgegangen werden, 
eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population ist damit nicht zu erwarten. 

§ 44 (1 ) 3 Zwar beschränken sich die vorhabenbedingten direkten Verluste von Fort- ja � nein 
Zerstörung Fortpflan- pflanzungs- und Ruhestätten der im Gebiet nachgewiesenen 44a 1 10 Brutpaa- CEF6: 
zungs- und Ruhe- ren der Feldlerche auf einzelne Brutpaare im Bereich der Bauflächen und 

Vorgezogene stätten Baustraßen , es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass es auf Grund 
der Kulissenwirkungen und der optischen Signale zu Entwertungen von weite- Schaffung von 
ren Habitatflächen kommen wird. Hierbei sind insbesondere die zahlreichen Ersatzhabita-
geplanten Bauwerke und vertikal erhöhten Strukturen, wie Wege- und Gewäs- ten in Form 

von Buntbra-serüberführungen oder Schutzeinrichtungen in Form von bis zu 3,5 m hohen chen Wällen oder Wänden etc. zu berücksichtigen . Da die Feldlerche besonders 
stark auf Kulissen reagiert, muss damit gerechnet werden, dass die Flächen in V5: 
einer Umgebung von 150-200 m zu diesen Strukturen gemieden werden (vgl. Bauzeitenbe-
hierzu HöLZINGER 1999 und GARNIEL & M IERWALD 2010). Weitere Abnahmen schränkung für 
der Habtateignungen sind in Anlehnung an GARNIEL & MIERWALD 201 0 in einer den Rückbau 
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§ 44 (1 ) 1 
Tötung, Verletzung, 
Entnahme, Fang 

r""'\ r.. 

Entfernung von 1 00 m zu erwarten, wobei eine Abnahme der Habitateignung 
von 20% angenommen wird (vgl. Ausführungen § 44 (1 ) 2 oben). Im Falle der 
dauerhaft zu erwartenden Wirkungen ist insgesamt mit einem Verlust von ca. 
2,-e 2,2 Revieren (20% x 1 1  Reviere) zu rechnen, während der sich insgesamt 
über mehrere Jahre andauernden Bauarbeiten ist durch Lagerflächen,  Bauma
schinen und Beunruhigungen mit einem weiteren temporären Habitatverlust 
von � 2 Revieren (20% x 44 1 0  Reviere) zu rechnen. Dieser kann durch die 
Beschränkung der Bauzeit für den Rückbau der L 1 204 auf außerhalb der Brut
zeit auf eine Betroffenheit von 1 ,4 Revieren minimiert werden. Auf Grund der 
Kulissenwirkung durch die Umgestaltung der Anschlussstelle Plieningen und 
die geplante Bachüberführung über die Koppenklinge kann ein zusätzlicher 
Verlust von weiteren 3 Revieren nicht ausgeschlossen werden. Unter Berück
sichtigung der Vorbelastung durch angrenzende Siedlungsflächen, den Eingriff 
in der Art dienende Ausgleichmaßnahmen vormaliger Projekte und der im Ver
gleich zu intensiv genutzten Agrarlandschaften hohen Bestandsdichten im 
Gebiet muss damit gerechnet werden, dass geeignete Ersatzhabitatflächen 
schon durch artgleiche Konkurrenten besetzt sind. Bei Vorhabenrealisierung 
kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ohne die 
Realisierung geeigneter Maßnahmen folglich nicht mehr erfüllt werden. Um 
den Verbotstatbestand nach § 44 (1 ) 3 BNatSchG zu vermeiden, muss auf 
Grund dessen eine vorgezogene Habitatoptimierungen im räumlichen Zusam
menhang und in ausreichender Entfernung zum Vorhaben durchgeführt wer
den. 

Ein direkter Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche ist 
durch Baustraßen und Baufelder zu erwarten. Folglich muss davon ausgegan
gen werden, dass es zu Tötungen von Individuen bzw. zur Schädigung von 
Entwicklungsformen der Art kommen kann, sollte der Eingriff während der 
Brutzeit durchgeführt werden. Durch eine Baufeldfreimachung im 
Herbst/Winter kann davon ausgegangen werden, dass alle Vögel geschlüpft 
sind und Jungvögel das Nest bereits verlassen haben, so dass den Tieren eine 
aktive Flucht bei Gefahr ermöglicht wird. 
EBA 2004 verweist auf Totfunde von Feldlerchen im Bereich von Bahntrassen. 
Nach SCHUHMACHER & F ISCHER-HÜFTLE 201 0 ist zur Erfüllung des Verbotstat
bestandes nach § 44 (1 ) 1 BNatSchG jedoch eine signifikante Erhöhung des 
Tötungsrisikos erforderlich. Da sowohl die BAB 8 als auch der Flughafen Stutt
gart und die Landesmesse als deutliche Barriere für die Tiere anzusprechen 
sind, ist nicht mit einem nennenswerten Überflug im Bereich der oberirdischen 
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5. Konfliktermittlung 

Abschnitte der NBS zu rechnen.  Auch im Bereich der Bestand strecke ist auf 
Grund der wenigen für die Art geeigneten Strukturen im Trassenumfeld südlich 
der Bahnlinie nicht mit einem intensi'len Au stausch über die Trasse h inweg zu 
rechnen. 
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5. Konfliktermittlung 79 

Art: Gebirgsstelze 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Für die im Bereich der Koppentalklinge nachgewiesene Gebirgsstelze kommt nein - nein 
erhebliche Störung es vorhabenbedingt zu Beeinträchtigungen durch Immissionen und die bau-
während sensibler und betriebsbedingte Beunruhigung der Flächen. Besondere Relevanz kommt 
Zeiten hierbei dem Eingriff in die Koppentalklinge für den Bau der Eisenbahnüberfüh-

rung bzw. dem Flughafentunnel zu. Hierdurch kann es zu Trübung des Ge-
wässers kommen , die sich über zum direkten Eingriff entfernter gelegene Be-
reiche hinaus erstrecken. Dies kann zu temporären Beeinträchtigungen der Art 
führen. Ein Eintrag von Schadstoffen ist unter Berücksichtigung der techni-
sehen und fachlichen Standards nicht zu erwarten. Das Revierzentrum der Art 
liegt mindestens 400 m von den geplanten Eingriffen entfernt. Unter Berück-
sichtigung der Betroffenheit von nur einem Brutpaar, kann eine erhebliche 
Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population ausgeschlossen werden. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass 
sich die Koppentalklinge weiter in vom Vorhaben entfernter gelegene Bereiche 
fortsetzt, so dass ein Ausweichen der Art in diese Abschnitte während der stö-
rungsintensiven Bauphase möglich ist. 

§ 44 (1 ) 3 Es ist davon auszugehen, dass die Gebirgsstelze die gesamte Koppentalklinge nein - nein 
Zerstörung Fortpflan- südlich der BAB 8 als Habitat nutzt. Das Revierzentrum der Art liegt allerdings 
zungs- und Ruhe- mehr als 400 m von den geplanten Eingriffen im Bereich einer vorhandenen 
stätten Verdolung. Ein direkter Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art sind 

dem zu Folge nicht zu erwarten. Auch im Falle der bauzeitlichen Beeinträchti-
gungen des Gewässers durch den Bau der Eisenbahnüberführung und des 
Flughafentunnels ist auf Grund der großen Entfernung nicht mit einer Schädi-
gung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu rechnen, so dass unter Berück-
sichtigung der Fluchtdistanz der Art von 50 m (vgl. GARNIEL & MIERWALD 201 0) 
nicht mit einer Beeinträchtigung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs-
und Ruhestätte zu rechnen ist. 

§ 44 (1 ) 1 Die Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Gebirgsstelze liegt mind. 400 m von nein - nein 

Tötung, Verletzung, den geplanten Eingriffen entfernt, so dass vorhabenbedingt nicht mit einer 
Entnahme, Fang Schädigung von Tieren oder Entwicklungsformen zu rechnen ist. Die Koppen-

talklinge ist durch die vorhandene Zerschneidung durch die BAB 8 als deutlich 
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vorbelastet anzusprechen. Es ist nicht davon auszugehen, dass über die Auto-
bahn hinweg intensive Flugbewegungen durch die Gebirgsstelze stattfinden. 
Vielmehr ist von einer Barrierewirkung der Straße für die Art auszugehen. Un-
ter Berücksichtigung der engen Bindung der Gebirgsstelze an Gewässer kann 
insgesamt eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch das Vorhaben 
ausgeschlossen werden. 
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5. Konfl iktermittlung 

Art: Grauspecht 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan-
zungs- und Ruhe-
stätten 

§ 44 (1 ) 1 

r'- /"""\ 

Wirkungsprognose 

Für den Grauspecht kommt es insbesondere bau- und betriebsbedingt zu Be-
einträchtigungen durch Immissionen und die erhöhte Betriebsamkeit auf den 
Flächen. Nach GARNIEL & M IERWALD (201 0) wird die Art mit einer mittleren 
Lärmempfindl ichkeit und einem kritischen Schallpegel von 58 dB(A)iags be-
schrieben , wobei innerhalb der ersten hundert Meter von der Trasse entfernt 
auch ein Effekt durch die habitatverändernde Wirkung berücksichtigt werden 
muss. Da der Grauspecht jedoch sehr große Reviere von mehr als 50 ha nutzt 
(REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 201 0) und sich in der weiteren Umgebung 
zum Eingriffsbereich weitere für die Art geeignete Flächen befinden , ist vorha-
benbedingt nicht mit einer erheblichen Störung im Sinne einer Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu rechnen. Hierbei wird 
auch berücksichtigt, dass sisl=I sie keine Eingriffe in relevante Habitatstrukturen 
auf Elen Bereisl=I in Eier Rol=lrer Kurve uns Elamit auf ein Brutpaar bessl=lränken 
für den PFA 1 .3a erforderlich sind. 

Eine genaue Verortung des Revierzentrums des Grauspechtes ist auf Grund 
der sehr großen Reviere der Art stark erschwert und kann nur näherungsweise 
erfolgen. Ein Eingriff in Waldflächen durch den PFA 1 .3a kann ausgeschlossen 
werden, weiterhin l iegen die Habitatflächen der Art mindestens 1 50 m von den 
Eingriffsbereichen entfernt. ist nur im Bereisl=I Eier Rol=lrer Kurve vorgesel=len. 
l=lier muss prin:2:ipiell mit einer Ssl=!äEligung von i;:ortpflan:2:ungs uns Rul=lestät 
ten im .6uge Eier BaufelElfreimasl=lung geresl=lnet werElen. es ist JeElosl=I 2:u be 
ri:isksisl=ltigen, Elass auf GrunEl Eier Ssl=lneisenwirkunQ Eier ssl=lon be stel=lenElen 
Bal=!nlinie sie l=labitateignung für sie Art in einem bJmfelEl von et\t.ia 1 QQ m um 
sie Be stanElstreske bereits eingessl=lränkt ist (GAR�HEL & MIERWALD 2Q1Q). Un-
ter Berücksichtigung der großflächigen für die Art geeigneten Waldstrukturen 
im weiteren Umfeld 2:u Elen geplanten eingriffen, Eier Vorbelastung Elursl=I sie 
ssl=lon bestel=!enEle Trasse uns sie Nutzung sel=lr großer Reviere Elursl=I Elen 
Grauspesl=lt kann eine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im Zuge der Vorhabenrealisierung ausgeschlos-
sen werden. 

GrunElsätzlisl=I kann eine Ssl=!äEliQUnQ •;on lnEli•,iiEluen Elu rsl=I Da keine Eingriffe in 
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Tötung, Verletzung, Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Grauspechts im Zuge der Vorhabenreali- nein BauzeiteRee 
Entnahme, Fang sierung zu erwarten sind, Riet:it aus§eset:ilosseR weFEleR, sollte Elie 8aufelElfFei SGAFäRkUR§ füF 

FR8GAUFl§ wäAF9AEI 89F Brntzeit 89F iJe§el EIUFGA§SfüAFt WOFS9Fl. IFR Elie BaufelEI 
l=leFesWJiAteF kaRA Ela1,<8Fl aUS§e§aA§eR weFEleA, Elass alle Gele§e §e6GAli:i13ft freiFRaGAUFl§ 
siAEI uAEI dUA§\IG§el Elas Nest eeFeits \ISFlasseA t:laeeA, so Elass 1,10A eiAeF akti 
\leA Fluet:lt EleF t:loet:lFROBileA TieFe eei Gefat:lF aUS§e§aR§eR weFEleA kaRR. EiAe 
kann eine Tötung von Tieren oder eine Schädigung von Entwicklunsgformen 
im Zuge der Baufeldfreimachung kaAR ElaFRit ausgeschlossen werden . 
Ein erhöhtes bahnverkehrbedingtes Tötungsrisiko durch Kollision mit Zügen ist 
für den Grauspecht nicht bekannt. QuFet:l Elie �Gt:lAeiseAwiFkUR§ EleF TFasse uAEI 
Elie zu eFwaFteAEle MeiEIUR§ ElieseF BeFeiet:ie Zumal die Trasse nicht durch Ha-
bitatflächen der Art verlaufen wird , kann eine signifikante Erhöhung des Tö-
tungsrisikos durch die Realisierung des Vorhabens ausgeschlossen werden . 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart GÖG 
/"", ...---, 



{\ f'l 

5. Konfliktermittlung 83 

Art: Grünspecht 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Vorhabenbedingt ist mit Beeinträchtigungen des Grünspechts durch Lärm, nein - nein 
erhebliche Störung Licht und Staub sowie die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen zu rechnen. 
während sensibler Eine genaue Verortung des Revierzentrums der Art ist auf Grund der sehr 
Zeiten großen Reviere deutlich erschwert und kann nur näherungsweise erfolgen. 

FLADE (1 994) gibt für die Art eine Fluchtdistanz von maximal 60 m an,. Da rele-
vante Habitatstrukturen der Art mit kleinflächigen Ausnahmen im Bereich der 
rückzubauenden L 1 204 mindestens 1 50 m von den Eingriffsbereichen entfernt 
liegen, kann so dass eine störungsrelevante Betroffenheit der Art fliGA.t-ausge-
schlossen werden-kaAA. Es ist jedoch zu Hierbei wird auch berücksichtigt be-
rücksichtigen , dass das Untersuchungsgebiet durch die BAB 8 und die Be 
standsstrocke vorbelastet ist. Darüber hinaus ist auf Grund des für den Grün-
specht typischen Vorkommens in vom Menschen geprägten Flächen (Parks , 
Friedhöfe) nicht von einer besonderen Empfindlichkeit der Art gegenüber anth-
ropogener Störungen auszugehen. In Aneetracl:lt der weiteren für die Art ge 
eigneten J;:iächon (Strouoestwiosen und i,a.ialdfläcl:lon) in 1,10m Vorl:laeon uneo 
einträcl:ltigten Bereicl:len kann insgesamt eine erl:leeliche Stärung im Sin ne 
einer Verscl:lleel:lterung des Erl:laltungszustandes der lokalen µ913ulation aus 
gescl:llossen werden. Fliereei wird auel:l eerüeksicl:ltigt, dass weite +eile der 
+rasse als +unnel1.iariante realisiert werden sollen. 

§ 44 (1 ) 3 Ein direkter Verlust von Lebensstätten des Grünspechts ist nur im Wald der nein - nein 
Zerstörung Fortpflan- Rol:lrer KuFVe vorhabenbedingt nicht zu erwarten. Qie Eingriffe eesehränken 
zungs- und Ruhe- sicl:l l:lier auf die durcl:l die eostel:londo +rasse und die n al:logologeno BAB g 
stätten 1.ioreelasteten Flächen. blnter Berüeksicl:ltigung der sel:lr großen Re1.iiere der 

Art 1,10n üeor aQ ha (REGIERbl�JGSPR.ö.Sl91blM S:i:blHGAR+ 2Q� Q), der zal:llroicl:lon 
für die Art geeigneten Strukturen in 1.iom \lorl:laeen uneeeinträel:ltigter blmge 
eung und der im Vergleich zu den Nachweisen geringen Botroffonl:loit kann Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. 

§ 44 (1 ) 1 Im Bereicl:l des Waldes zwiscl:len Rol:lr und Qürrlewang kann es 1,1orhaeenee ja .\4-;. nein 
Tötung, Verletzung, dingt zum Eingriff in als i;::ort13flanzungs und Rul:lostätto des Grüns13oel:lts go Bauzoitoneo 
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Entnahme, Fang eignete Strukturen kommen. Ein Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten nein ssl:lränkung für 
des Grünspechts ist vorhabenbedingt nicht zu erwarten , so dass Dies kann zu Elie BaufolEl 
Tötungen von Individuen bzw. 21:lf Schädigungen von Entwicklungsformen froimasl:lung 
ausgeschlossen werden können. fi:ll:lren, sollte Eler eingriff in Gel:lälze im 2:uge 
Eier 8aufo1Elfl:oirnasl:lung wäl:lronEI Eier BFUtzoit erfolgen. Im .loitral:lm zwissl:lon 
l=lersst 1:JnEI 1,0,1inter kann Elavon ausgegangen •NerElen, Elass alle +iere ge 
ssl:llüpft sinEI 1:JnEI Jl:lng,.iägol Elas Nest soroits 1.iorlasson l:lason, so Elass im 
Falle Eies l:losl:lmosilen Grünspesl:lts mit einer aktiven Fll:lGRt sei Elrol:lenEler 
Gofal:lr gorosl:lnot worElon kann. bll:lrGl:l eine Bal:lzoitonsossl:lränkl:lng kann Eier 
VersotstatsestanEI Elurnl:l Elie Bal:lfolElfreimasl:ll:lng somit 1.iermieElen werElen. 
Im Falle des Grünspechtes ist bekannt, dass er Bahnböschungen teilweise zur 
Nahrungssuche nutzt. Dies kann zu einer Erhöhung des Tötungsrisiko durch 
Kollision mit Zügen führen . In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass sich zahlreiche geeignete Nahrungshabitate in unbeeinträchtig-
ter Lage befinden und es durch die Planung Ell:lrsl:l Elio vorl:lanElene +rasse im 
Bereisl:l Eier Rol:lrer Kl:lrve nl:lr eine vergleisl:lsweise geringe 21:Jsätzlisl:le nicht 
zu einer Zerschneidung von Habitatflächen stattfinElet kommen wird. Vermel:lrt 
genl:ltzte i;;:1ugro1:Jten Eies Grünspesl:lts sinEl nisl:lt sekannt. Insgesamt kann 
\ffiteF Unter Berücksichtigung dessen kann eine signifikante Erhöhung des 
Tötungsrisikos durch die Realisierung des Vorhabens ausgeschlossen werden. 
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5. Konfliktermittlung 

Art: Mauersegler 

VeFbet nash 
BNatSshG 

§44 {1}2 
9F_ReeliGR9 SteFblRQ 
'.Y8RF9Rd SORSielOF 
� 

§ 44 {1}3 
ZeFstöFblRQ i:=ortpflaR 
�blRQS blRd Rb1R9 
stätteR 

§44 {1} 1 
+ötblRQ, VeFle�blRQ 
ERtRal:lme, i:=aRQ 
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Art: Mäusebussard 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Bau- und betriebsbedingt wird es zu Beeinträchtigungen des im Untersu- nein - nein 
erhebliche Störung chungsgebiet mit siebeR zwei Brutpaaren nachgewiesenen Mäusebussards 
während sensibler durch Immissionen (Lärm, Licht, Staub etc.) sowie durch visuelle Reize (Bau-
Zeiten maschineneinsatz etc.) kommen. Hierbei sind insbesondere die oberirdischen 

Bereiche der Neubautrasse zu benennen, welche temporär während der Bau-
phase und dauerhaft während der Betriebsphase zu Beeinträchtigungen führen 
werden. QaFi:leeF RiRal:lS kOFRFRt es i!:l:l BeeiRtFäGl:lti§l:lR§9R teFRpOFäFeF �latl:lF 
wäl:lrnRd deF Bal:lpl:lase deF Tl:lRRel iR offeReF Bal:lweise. Für den auf optische 
Reize und weniger auf Lärm reagierenden Mäusebussard sind Fluchtdistanzen 
von 1 00 m zu berücksichtigen (vgl. GARNIEL & MJERWALD 2010,  GASSNER & 
WJNKELBRANDT 2005). Diese Entfernung zu den Revierzentren wird durch die 
Planung jedoch nicht unterschritten. EiRi!:i§ iFR Qi:lFFlewaR§eF Wald lie§t das 
Re't'ieFi!:eRtFl:lFR deF AFt etwa 1 gg FR 't'OR deF TFasse eRtfeFRt. IR alleR aRdeFeR 
Nasl:lweiseeFeisl:leR wiFd die r;:11:Jsl:ltdistaR2: dl:lFGR die §eplaRteR EiR§Fiffe i:leeF 
SGRFitteR .  Ql:lFGR deR diGl:lteR Bal:lFReestaRd des Qi:lFFlei11aR§eF Waldes kaRR 
l:lieF 'IOR eiReF teil>.veiseR Aessl:liFFRl:lR§ des V:oFl:laeeR§eSGReReRS al:lS§e§aR 
§eR weFdeR , so dass eiRe BeeiRtFäGl:lti§l:lR§ des Mäl:lseel:lSSaFds RiGRt i!:l:l eF 
waFteR ist. blRteF BeFi:lsksisl:l ti§l:lR§ deF §FeßeR Rei,iieFe deF AFt, welsl:le i!:l:lFRiR 
dest ,.väl:!FeRd deF Bal:lpl:lase eiRe V:eFla§eFl:lR§ des Re't'ieFi!:eRtFl:lffiS iR l:lReeeiR 
tFäsl:lti§teFe Bernisl:le eFlal:leeR t1Rd deR 2:al:llFeisl:leR fi:lF die AFt §eei§ReteR l=la 
ei ta#läGReR iR eiRi§eF ERtfeFRl:lR§ i!:l:l deR EiR§FiffsfläGReR kaRR al:lf GFl:lRd deF 
BetmffeRl:leit 't'OR Rl:lF eiReffi Brl:ltpaar eiRe Eine erhebliche Störung im Sinne 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kann 
damit ausgeschlossen werden. 

§ 44 (1 ) 3 Das Revierzentrum des Mäusebussards wurde in FRiRdesteRs 1 QQ m ca. 200 nein - nein 
Zerstörung Fortpflan- bzw. 550 m Entfernung zum Eingriffsbereiche verortet. Unter Berücksichtigung 
zungs- und Ruhe- des großen Aktionsraumes, welcher durch ein Brutpaar genutzt wird (400 bis 
stätten 800 ha (GASSNER & WJNKELBRANDT 2005)) muss jedoch prinzipiell von einer 

Mitnutzung auch eingriffsnaher Bereiche durch die Art ausgegangen werden, 
so dass eiR EiR§Fiff iR Teileernisl:le ffiit poteR2:ielleR LeeeRsstätteR im Bereisl:l 
des Qi:lrrlewaR§eF Waldes Risl:lt vollstäRdi§ al:l s§essl:llosseR werdeR kaRR. 
u·  _ , . .... , _ . '"' ·--- _ "_ . l=liRi!:l:l koFRffit Hierbei ist eine ··- -- -· - - - -·- --· - - - -
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teilweise Entwertung von Teillebensraumflächen im Bereich der bis 1 00 m 
entfernt gelegenen WalEI l:lREI Gehölzstrukturen um die geplaRteR 21:JsätzlieheR 
GleisabsehRitto süEllieh voR Rohr l:lREI DürrlowaRg l:lREI Eier NBS zwischen Plie-
ningen und Fasanenhof zu berücksichtigen. Da sich in der näheren Umgebung 
jedoch weite Flächen mit für die Art geeigneten Strukturen finden lassen, wel-
ehe durch das Vorhaben nicht tangiert werden ,  kann unter Berücksichtigung 
der sehr großen Aktionsradien der Art insgesamt davon ausgegangen werden ,  
dass es vorhabenbedingt nicht zu  einer Beeinträchtigung der ökologischen 
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
kommen wird. 

§ 44 (1 ) 1 Dl:lreh Elie vergleiehsweise sehr großeR Ell:lreh EleR Mä1:Jseb1:JssarEI geRl:lti!:teR ja .\4-;. nein 

Tötung, Verletzung, Areale VOR bis Zl:l 800 ha (vgl. GASS�JER & 1/lll�Jl4ELBRA�mT 2005) kaRR oiRO Tö nein Bal:lzoitoRbo 
Entnahme, Fang tl:lRg Ell:lreh Elie ERtRahme voR 13oteRziell geeigReteR Brl:ltbäl:lmeR im Zl:lge Eier sehräRkl:lRg für Bal:lfolElfroimaehl:lRg im WalEI süEllieh voR Rohr l:lREI DürrlowaRg Rieht al:lsgo Elio Bal:lfolEI 

sehlosseR werEleR, sollte Eier EiRgriff währeREI Eier Brntzeit erfolgeR . Im Zeit freimaehl:lRQ 
ral:lm ziNisehoR Gktobor l:lREI März kaRR ElavoR al:lsgogaRgoR worEloR , Elass alle 
Vögel bereits gesehlüpft siREI l:lREI Jl:JRgvögel Elas Nest bereits 1.«erlassoR habeR, 
so Elass oiRo Tötl:lRg voR TieroR im Zl:lgo Eier Bal:lfolElfroimaehl:lRg al:lsgo 
sehlosseR werEleR kaRR . Vorhabenbedingt ist nicht mit einem Eingriff in Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten des Mäusebussards zu rechnen , eine Tötung 
oder Schädigung im Zuge der Baufeldfreimachung ist demnach nicht zu erwar-
ten. 
Der Mäusebussard ist als eine Art bekannt, die im Bereich von Straßen und 
Bahnanlagen jagt und gut auf Grund dessen als besonders kollisionsgefährdet 
(GARNIEL & M IERWALD 2010, EBA 2004) gilt. Folglich muss mit einer Gefähr-
dung der Art im Bereich der oberirdisch verlaufenden Trassenabschnitte ge-
rechnet werden . Zu diesem Sachverhalt erläutert der Kommentar zum 
BNatSchG (SCHUMACHER & FISCHER-HÜFTLE 2010), dass "die Möglichkeit, dass 
einzelne Tiere zu Schaden kommen" nicht ausreichend für die Erfüllung des 
Verbotstatbestandes ist. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, 
dass durch die bestehende Vorbelastung durch Elie BestaRElstreekeR 4860, 
4861 l:lREI die Autobahn von einer gewissen Gewöhnung der Tiere an die Ge-
fährdungssituation ausgegangen werden kann. Wenngleich insbesondere 
durch die teilweise für 250 km/h ausgelegte Strecke das Kollisionsrisiko für den 
Mäusebussard zunimmt, kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung und der zahlreichen Tunnelabschnitte 
ausqesch lossen werden . Hierbei wird auch berücksichtiqt, dass die Art auf 
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Grund des Angebots zahlreicher unterschiedlicher Strukturen im Untersu-
chungsgebiet auch weite von der Trasse unbeeinträchtigte und gut geeignete 
Nahrungshabitate zur Verfügung stehen. 
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Art: Mittelspecht 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Für den als lärmempfindlich anzusprechenden Mittelspecht wird es vorhaben- nein - nein bedingt zu Beeinträchtigungen durch Immissionen und die erhöhte Betrieb-
erhebliche Störung samkeit auf den Flächen kommen. Von besonderer Relevanz sind hier die 
während sensibler baubedingten Wirkungen sowie die betriebsbedingten Wirkungen der oberir-
Zeiten disch gelegenen Trassenabschnitte. Als Bewertungsmaßstab hinsichtlich ver-

kehrsbedingter Beeinträchtigungen gilt die 58 dB(A)1a95-lsophone bzw. eine 
Effektdistanz von 400 m (GARNIEL & MIERWALD 201 0). Auf Grund des ver-
gleichsweise großen Raumbedarfs der Art (FLADE (1 994): 1 0  ha) können die 
Revierzentren der sieaeR drei nachgewiesenen Brutpaare nur näherungsweise 
bestimmt werden. Insgesamt wurde jedoch davon ausgegangen , dass diese in 
den Wäldern des Untersuchungsgebietes innerhalb des 500 m Puffers um die 
Trasse liegen. FQF EleR BeFeieR EleF ReRFeF Kl:IFVe Wl:IFEleR Sel=lalliFRFRissieRSl:IR 
teFSl:16Rl:IR§9R Ell:IFGR§efi:ll=!Ft (>wt§I. INGl:ä�Jl!eYRG!e:MelNaGFl,6,F+ S+Y+::i:G.A.R+ �� �F,e., 
� .a �Q� Hi), welel=le Elie aR Elie eetFeffeReR WalElfläel=leR aR§F0Ri!:eREleR SieEl 
ll:IR§S§el3iete eeFQeksiel=lti§eR. IR ElieseR i!:l:IFR +eil sel=!F Ral=! aR EleF §eplaRteR 
+Fasse §ele§eReR IFRFRissieRseFteR keRRteR lJl/eFte i!:Wisel=l eR ��.+ l:IREl 4 � ,+ 
� fest§estellt weFEleR. l;;;)a EleF Mittelspeel=lt al:lf GFl:IREl EleF VeFeelast1:1R§ 
el=leF iR EleR 11eR EleF sel=leR eestel=leREleR +Fasse eRtfernteF §ele§eReR WalElee 
Feiel=leR i!:1:1 eFY,1aFteR ist 1:1REl eiRe ldeeFsel=IFeitl:IR§ Eles kFitisel=leR Sel=lallpe§els 
Riel=lt eFkeRRBaF ist, ist eiRe läFFRl3eEliR§te BeeiRtFäeAti§l:IR§ Eles Mittelspeel=ltes 
iFR BeFeiel=l EleF Rel=IFeF Kl:IF>w«e Riel=lt i!:l:I eFwaFteR. IFR Falle •NeiteFeF •1eFkel=IFsee 
EliR§teF WiFkl:IR§eR kaRR V9R eiReF MiRiFRi0Fl:IR§ Ell:IFGR EleR Eliel=lteR l,6/alEleestaREl 
a1:1s§e§aR§eR weFEleR , welel=le EleR Vml=lal3eRl3eFeiel=l l:IFR§il3t. Die Immissions-
berechnungen für den Bereich zwischen Plieningen und Fasanenhof ergeben 
für den etwa 250 m von der geplanten NBS entfernt gelegenen Bereich Hof-
stetten Werte von 50,0 dB(A)tags · Der Mittelspecht wurde nördlich hiervon etwa 
1 70 m von der geplanten Trasse im Wald festgestellt. Da die Nachweisberei-
ehe durch den dichten Waldbestand von der Trasse abgeschirmt sind, und 
eine Überschreitung des kritischen Schallpegels nicht erkennbar ist, kann ins-
gesamt eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhal-
tunqszustandes der lokalen Mittelsoechtoooulation ausqeschlossen werden. 

§ 44 (1 ) 3 Für den Mittelspecht wiFEl es eiRi!:i§ iFR 80Feiel=l EleF Rel=lmF K1:1P1e i!:U eiReFR nein - nein 
Zerstörung Fortpflan- EliFekteR kann ein direkter Eingriff in Habitatflächen durch den PFA 1 .3a ausge-
zunQs- und Ruhe- schlossen werden. keFRFReR ,  weRR§leiel=l Elas prn§Restii!:ieFte Re11iefi!:eRtFUFR 
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stätten Eier AFt iR koiROFR rall 90tF9ffeR ist. Qio eotrnffOROR rläCROR siREI 2:1:l OiROFR QF9 
ßeR +eil 9UFCR Elie eeFeits i.tOFRaREleReR BaRRStFeGkeR UREI Elio BAB 8 i.t9F9elas 
tot, se Elass sie RUF als suee13tiFRalor +oilloeoRsrauFR aRzus13rocl=loR siREI. Die 
Schallimmissionsuntersuchungen lassen keine lärmbedingte Entwertung von 
Habitatflächen erkennen (s.o.) ,  dennoch muss im Nahbereich der Trasse da-
von ausgegangen werden , dass optische Eindrücke UREI Elie Scl=IReisemvirkURQ 
EIOF zusätzlicl=loR Gloiseomicl=lo zu einer weiteren Entwertung von Habitatflä-
chen führen werden. Hierbei wird die nach GARNIEL & M IERWALD (2010) zu 
berücksichtigende Effektdistanz von 400 m zur Bewertung herangezogen . 
Dem zu Folge ist bei Unterschreiten des kritischen Schallpegels und einem 
Nachweis in mehr als 1 00 m Entfernung zum Vorhaben mit einer Habitatent-
wertung von 20 % bis zum Überschreiten der Effektdistanz von 400 m zu rech-
nen. Im Falle der nachgewiesenen siebeR drei Brutpaare ist für zwei eiRe die 
festgestellte Entfernung zwiscl=leR 4+0 von 200 m uREI FRel=lr als JGQ bzw. 
350 m zur geplanten Trasse aRzusotzoR in diesem Zusammenhang bewer-
tungsrelevant. Unter Berücksichtigung der großen Reviere der Art von bis zu 
1 0  ha und der bestehenden Vorbelastung der trassennahen Flächen durch die 
BAB 8 kann davon ausgegangen werden , dass die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt werEloR ist. Diese Einschätzung berücksichtigt auch die weiten für die Art 
geeigneten Waldflächen in vom Vorhaben unbeeinträchtigten Abschnitten. 

§ 44 (1 ) 1 Eine besondere Kollisionsgefährdung der Mittelspechts ist nicht bekannt. Der ja V+;. nein 

Tötung, Verletzung, als typische Waldart anzusprechende Mittelspecht meidet i.d.R. Offenlandbe- nein BauzoiteRee 
Entnahme, Fang reiche, so dass eine Kollisionsgefährdung durch im Offenland gelegene NBS SCRräRkURQ für 

ausgeschlossen werden kann. RUF iFR Bereicl=I Eier Rel=lrer Kurve gogoeeR ist. Elie BaufelEI 
b)a Elio rläCROR aucl=I SCR9R ZUFR FR9FRORtaROR Zoit13uRkt Elurcl=I Elio verl=laREIO froiFRaGRURQ 
ReR Bal=!Rstrecke UREI Elie BAB g zersCRRitteR siREI UREI eiRe Elirekte Zorscl=IRei 
EIUR§ 11eR l=laeitatfläcl=loR Elurcl=I Elas Verl=laeoR Ricl=lt orkoRRear ist, kaRR oiRo 
sigRifikaRte ErRäl=luRQ Eies +etUR§srisikes Elurcl=I Elie §OJ3laRte +Fasse ausge 
scl=llessoR worEloR. l=lioreoi wirEI aucl=I eorQcksicl=ltigt, Elass Elas Elirokto +rassoR 
uFRfelEI Elurcl=I Elie verkel=lrlicl=leR 1.'VirkuRQeR el=ler §eFRieEleR wiFEI. 
Da keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Mittelspechts im Eingriffsbe-
reich liegen, kann eine Tötung von Tieren oder eine Schädigung von Entwick-
lungsformen im Zuge der Baufeldfreimachung ausgeschlossen werden. -1-m 
Zu§e Eier BaufelElfreiFRaCRURQ kaRR es zur +etUR§ V9R IREli1+<iElueR BZW. zur 
Scl=läEliQURQ V9R ERtwicklURQSferFROR Eies Mittols13ocl=ltos keFRFROR, seilte Eier 
c;---'" >;h----' ...l�� o�. ·•--=< 1;_ ·- ._. __ ,..._./11\/:-•-- "'-··-- - , ___ .. - - ..... ....  ..., - ,. .... -- --- .. ·- �-- .. -- - - -�-
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Art: Neuntöter 

Verbot nach 
BNatSchG Wirkungsprognose 

§ 44 (1 ) 2 Für den im Untersuchungsgebiet mit seGRS vier Brutpaaren nachgewiesenen 
erhebliche Störung Neuntöter kommt es vorhabenbedingt zu Beeinträchtigungen durch lmmissio-
während sensibler nen wie Lärm Licht und Staub, sowie durch Erschütterungen und die erhöhte 
Zeiten Betriebsamkeit auf den Flächen. lffi BeFeieA EleF BestaRElsstFeeke BeseAFäRkeR 

sieh diese auf Grund der vergleiehsweise geringen BauBedingten WirkungeR 
auf die BetrieBsphase. Insgesamt ist eine Verlagerung des jeweiligen Revier-
zentrums in weniger stark von dem Vorhaben beeinträchtigte Bereiche mög-
lieh. Als verkehrliche Effektdistanz werden 200 m angegeben, wobei Lärm eine 
untergeordnete Rolle zu spielen scheint (vgl. GARN IEL & MIERWALD 201 0). Als 
Fluchtdistanz werden <1 0-30 Meter angegeben. lffi Bereieh zwisehen Fl1:Jgha 
fon und beinfelden erl:iten :2:\\lei Neunteterpaare ea. JQ Bzw. @Q ffi von Eler Be 
standsstreeke entfernt. l::Jnter Berl:ieksiehtigung des vergleiehsweise geringen 
zusätzliehen Verkehrsaufkoffiffiens a1:Jf EleF BestanElsstFeeke 4ße� von geplan 
ten � 4 IG�s tags und zwei IG�s in der Naeht und deF BestehenElen VoFBelas 
tung Eluret:l die a BahnstFOeke, welet:le auf eine gewisse Gev,iet:lnung EluFeh die 
Art sehließen lässt, ist hieF nieht Fflit eineF neRnenswerten Z1:Jnahme deF Beein 
träeRtig1:Jng zu rneRReR. Der Nachweis westlich der Messe liegt mindestens 
400 m von den geplanten Eingriffen entfernt, so dass hier keine nennenswer-
ten vorhabenbedingte Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Die Nachweise im 
Umfeld der BAB 8 bei Plieningen liegen vergleichsweise nah an den Eingriffs-
bereichen zuF Flughafenkurve BZW. zur NBS. Im Falle des Brutpaares am 
Rückhaltebecken kann jedoch auf Grund der Höhenunterschiede zwischen 
Eingriffsbereich und Revierzentrum davon ausgegangen werden , dass dieses 
durch die Umsetzung der Planung zur NBS nicht erheblich beeinträchtigt wird. 
Im Falle des östlichen Brutpaares muss damit gerechnet werden , dass die im 
Zuge der Verlegung der geplanten Gasleitung zu erwartenden Beeinträchti-
gungen zu einer zumindest temporären Aufgabe des Brutplatzes der Art führen 
werden. Diese werden in Anlehnung an die Ausführungen von SCHUHMACHER 
& FISCHER-HÜFTLE (201 0) sowie LOUIS (2009) nach den Regelungen des § 44 
(1 ) 3 BNatSchG bewertet, da hier eine direkte physische Einwirkung auf Teile 
der Lebensstätte zu erwarten ist. Betriebsbedingt ist durch die Nähe zur mit 
zahlreichen Zugdurchfahrten pro Tag frequentierten NBS in vom Zugverkehr 
bislana unbeeinflussten Bereichen mit Beeinträchtiauna für Gie das zwi sehen 

Gruppe für ökologische Gutachten · Dreifelderstr. 31 · 70599 Stuttgart 
,,--.. ,.........__ 

92 

Verbot nach Umset-
VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

nein - nein 

GÖG 



� ,,........ 

5. Konfliktermittlung 93 

80 und 180 m entfernt brütendeH Brutpaare zu rechnen . Hinzu kommen die 
baubedingten Wirkungen durch die NBS und die in offener Bauweise geplante 
Flughafenkurve sowie durch die Verlegung der Regenrückhaltebecken. Da die 
Fluchtdistanz der Art auch in diesem Bereich überschritten wird, ist hier nicht 
mit Auswirkungen zu rechnen, die eine erhebliche Störung im Sinne einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population bedeuten kön-
nen. 

§ 44 (1 ) 3 Durch das Vorhaben muss mit einer Inanspruchnahme von Teilhabitatflächen ja CEF1 : nein 
Zerstörung Fortpflan- des Neuntöters gerechnet werden, wenngleich die Revierzentren in einiger Anlage von 
zungs- und Ruhe- Entfernung zum Eingriffsbereich zu erwarten sind. Darüber hinaus können Hecken als 
stätten bauliche und verkehrliche Wirkungen , welche zu einer strukturellen Verände- Ersatzhabitat rung der Flächen und zu einer Beunruhigung führen werden , zu einer Schädi-

gung von Habitatflächen bzw. zu einer Aufgabe von Brutrevieren führen. Be-
wertungsgrundlage ist die nach GARNIEL & MIERWALD (2010) für den Neuntöter 
anzusetzende Effektdistanz von 200 m. Im Falle der Bestandsstrecke wird auf 
Grund Eier vergleichsweise geringen :2:u erwartenElen l,IIJirkl:lngen Elavon al:lsge 
gangen, Elass Elie l=laeitatfl:lnktion Eier Flächen weiterhin erfüllt werElen kann. 
Gleiches gilt für Elen Brutnaehweis westlich Eier LanElesmesse. Im Falle des 
Brutnachweis westlich der Landesmesse wird auf Grund der vergleichsweise 
geringen zu erwartenden Wirkungen davon ausgegangen , dass die Habitat-
funktion der Flächen weiterhin erfüllt werden kann. Gleiches gilt auf Grund des 
Höhenunterschiedes zwischen der Planung zur NBS und dem am Rückhalte-
becken am Langwieser See verorteten Nachweis der Art. Im Falle des östlich 
des Langwieser Sees nachgewiesenen Brutpaares muss mit einer Beeinträch-
tigung von Teilhabitatflächen durch die geplante Verlegung einer Gasleitung 
gerechnet werden. Zwar kann ein Eingriff in den vorhandenen Gehölzbestand 
hier nicht ausgeschlossen werden , ein dauerhafter Verlust der gesamten He-
ckenstruktur ist jedoch nicht zu erwarten. Unter Berücksichtigung der Tatsa-
ehe, dass sich die Beunruhigung der Fläche auf die Zeit der Verlegung der 
Gasleitung in den der vorhandenen Straße zugewandten Bereich beschränken 
und dem Verbleib eines überwiegenden Teils der Gehölzstruktur kann davon 
ausgegangen werden, dass die hier zu erwartenden Wirkungen durch den PFA 
1 .3a nicht zu einer Beeinträchtigung der ökologischen Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang führen werden . Viel-
mehr kann erwartet werden, dass die vergleichsweise kurzzeitige Beeinträchti-
gung während der Leitungsverlegung einzig zu einer kleinflächigen Revierver-
lagerung dieses Vorkommens führt. Weitere für das betroffene Brutpaar geeig-
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nete Strukturen finden sich im Umfeld des Langwieser Sees sowie in Gebüsch-
und Heckenstrukturen entlang der Feldwege in Richtung Plieningen. Diese 
ermöglichen grundsätzlich eine temporäre Verlagerung des Revierzentrums 
des bettroffenen Brutpaares. Im Falle der drei des westlichen Brutpaares sGe--
lieh von bei Plieningen ist anzunehmen, dass sich dieses weniger in Richtung 
der geplanten NBS orientieren orientiert, da die BAB 8 hier als Barriere wirkt. 
Dennoch werden die bauzeitlichen Beunruhigungen und die strukturellen Ver-
änderungen auf den Flächen zumindest während der mehrere Jahre andau-
emden Bauzeit zu einer Entwertung der innerhalb des 200 m-Puffers gelege-
nen Habitatflächen führen. Da hiervon drei Brutpaare betroffen sind und groß-
räumig in für die Art geeignete Saum- und Gehölzstrukturen eingegriffen wird, 
muss davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht mehr erfüllt 
werden kann . 

§ 44 ( 1 )  1 Durch die Verlegung einer Gasleitung kann es zu einem Eingriff in Habitatflä- NeiR - nein 
Tötung, Verletzung, chen des Neuntöters kommen. Um eine Tötung von Tieren oder eine Schädi- ja V1 :  
Entnahme, Fang gung von Entwicklungsformen zu vermeiden, darf ein Eingriff in Gehölze nur 

außerhalb der Brutzeit erfolgen. Bauzeitenbe-

Die übrigen Revierzentren des Neuntöters liegen außerhalb der Eingriffsberei- schränkung für 
die Baufeld-ehe, so dass eine Tötung von Tieren oder eine Schädigung von Entwicklungs- freimachung formen im Zuge der Baufeldfreimachung hier nicht zu erwarten ist. 

Ein erhöhtes Kollisionsrisiko des Neuntöters ist nicht zu erwarten, vielmehr 
kann davon ausgegangen werden, dass er durch die Brut im Bereich der Be-
standstrecke an die Gefährdungen durch den Zugverkehr gewöhnt ist und die 
Gefahrenbereiche meidet. Im Falle der NBS ist davon auszugehen , dass die 
Wirkungen sowohl durch die schon bestehende BAB 8, als auch durch die 
geplante Trasse zu einer Orientierung in unbeeinträchtigte Bereiche führen 
werden, so dass insgesamt keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos 
durch das Vorhaben zu erwarten ist. 
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Art: Rauchschwalbe 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan
zungs- und Ruhe
stätten 

§ 44 (1 ) 1 
Tötung, Verletzung, 
Entnahme, Fang 

r--.. ,,......., 

Wirkungsprognose I VB 

Die Rauchschwalbe ist in anthropogen geprägten Bereichen wie landwirt- 1 nein 
schaftlichen Gebäuden und Dörfern zu finden . Im Untersuchungsgebiet konnte 
die Rauchschwalbe in \4eF zwei Gebäuden nördlich der Bestandstrecks, zwi 
sehen Leinfelden und Oberaichen und zwischen BAB 8, Messe und B 27 
nachgewiesen werden . Alle Nachweise liegen mindestens 400 200 m von den 
geplanten Eingriffen entfernt. Zwar muss auch hier mit Beeinträchtigungen 
durch Immissionen wie Staub und Lärm gerechnet werden , unter Berücksichti-
gung der nach GARNIEL & MIERWALD (201 0) für die Rauchschwalbe geltenden 
Effektdistanz von 1 00 m kann eine erhebliche Störung im Sinne einer Ver
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ausgeschlos-
sen werden .  

E in  Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Rauchschwalbe ist durch I nein 
das Vorhaben nicht zu erwarten . Ein Vorkommen der Art im Bereich der vom 
Vorhaben betroffenen Gebäude kann ausgeschlossen werden. Insgesamt 
kann davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion der Fort
pflanzungs- und Ruhestätten der Rauschwalbe im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird . 

Eine Tötung von Tieren im Zuge der Baufeldfreimachung ist im Falle der I nein 
hochmobilen Rauchschwalbe nicht zu erwarten ,  da kein Eingriff in Fortpflan
zungs- und Ruhestätten stattfinden wird. 
Hinsichtlich der Tötung durch Kollision ist keine besondere Gefährdung der Art 
bekannt. Da die Rauchschwalbe typischerweise eher im ländlich geprägten 
Raum anzutreffen ist, keine erkennbare Zerschneidung von Habitatflächen 
stattfindet und die Nachweise der Art in einiger Entfernung zum Trassenbe
reich liegen, ist nicht mit einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos durch 
das geplante Vorhaben zu rechnen. 
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5. Konfliktermittlung 

Art: Rebhuhn 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 ( 1 )  2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

Wirkungsprognose I VB 

Für das im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Rebhuhn kommt es vorha- 1 ja 
benbedingt zu Beeinträchtigungen durch Immissionen wie Lärm, Licht und 
Schadstoffe sowie durch Erschütterungen und die erhöhte Betriebsamkeit auf 
den Flächen. Als Bewertungsmaßstab hinsichtlich verkehrsbedingter Beein
trächtigungen gilt die 55 dB(A)1a95-lsophone, bzw. eine Effektdistanz von 300 m 
(GARNIEL & MIERWALD 2010). Im Falle der Brutpaare südlich der BAB 8 kann 
davon ausgegangen werden, dass durch die Barrierewirkung der Autobahn 
keine Beeinträchtigungen durch die Vorhabenrealsierung zu erwarten sind. 
Von den ReHR zehn zwischen Plieningen und B 27 nachgewiesenen Brutpaa-
ren brüten SeGhs fünf Brutpaare weniger als 300 m von den Eingriffsbereichen 
entfernt. Durch die bestehende BAB 8, den Flughafen und die Freizeitnutzung 
der Anwohner ist der Raum deutlich vorbelastet. Dennoch ist zumindest wäh-
rend der mehrere Jahre andauernden Bauphase (auch Rückbau der L 1 204) 
davon auszugehen ,  dass es zu einem verminderten Bruterfolg des Rebhuhns 
kommen wird. Im Falle der als vergleichsweise empfindlich anzusprechenden 
Tiere begründet sich dies insbesondere mit den zu erwartenden Lärmimmissi-
onen sowie mit der starken Beunruhigung der Flächen. Zwar muss hierbei ein 
sukzessiver Baufortschritt im Falle des Vorhabens mitberücksichtigt werden , 
dennoch ist mit einer gleichzeitigen Betroffenheit von etwa vier Brutpaaren zu 
rechnen. Hierbei wird berücksichtigt, dass die Betroffenheit des Brutpaares im 
Bereich der geplanten Gasleitungsverlegung südöstlich des Langwieser Sees 
temporär auf die vergleichweise kurze Bauzeit der Bautätigkeiten für die Lei-
tung beschränkt und die Flächen keinen weiteren Beeinträchtigungen durch 
den PFA 1.3a ausgesetzt sind. Eine Minimierung der Betroffenheit der Art auf 
drei gleichzeitig betroffene Brutpaare kann durch eine Bauzeitenbeschränkung 
für den Rückbau der L 1 204 auf außerhalb der Brutzeit erzielt werden . In Anbe
tracht der stark negativen Bestandstrends des Rebhuhnes in Baden
Württemberg mit einem Bestandsrückgang von mehr als 50% im Zeitraum 
zwischen 1 980 und 2004 (HöLZINGER et al. 2007), ist ohne Berücksichtigung 
von Maßnahmen vorhabenbedingt mit einer erheblichen Störung im Sinne 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Rebhuhnpopula-
tion zu rechnen (vgl . TRAUTNER & Jooss (2008) . Dies wird dadurch verdeut-
licht, dass im Falle von vieF drei Brutpaaren eine Beeinträchtigung von � 0,2 
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bis � 0, 1 % des kompletten gesamten Landesbestands von 1 .500 bis 3.000 
Tieren (HöLZINGER et al. 2007) bedeuten würde. 

§ 44 (1 ) 3 Im Zuge der Baufeldfreimachung wird es zu einem Eingriff in Habitatflächen ja FCS2: nein 
Zerstörung Fortpflan- des Rebhuhnes kommen. Hierbei ist eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Schaffung von 
zungs- und Ruhe- Ruhestätten zu prognostizieren. Die Entwertung von Habitatflächen durch die Ersatzhabita-stätten erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen und den baubedingten Lärm kann ten in Form 

durch eine Bauzeitenbeschränkung für den Rückbau der L 1 204 auf außerhalb von Brache-
der Brutzeit minimiert werden. Es ist insgesamt jedoch mit einem Verlust von streifen 
ca. 1 5  bis--2-0 ha Habitatfläche des Rebhuhns zu rechnen. In Anbetracht der 
vergleichsweise hohen Bestandsdichten des Rebhuhnes im Untersuchungs- V5: 
gebiet und dem Eingriff in als Ausgleichsmaßnahme angelegte Brachestreifen, Bauzeitenbe-
welche von der Art intensiv genutzt werden, muss davon ausgegangen wer- schränkung für 
den, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im den Rückbau 
räumlichen Zusammenhang nicht mehr erfü llt werden kann. Um den Verbots- der L 1 204 
tatbestand nach § 44 (1 ) 3 BNatSchG zu vermeiden, ist eine Realisierung von 
geeigneten Maßnahmen im räumlichen Zusammenhang erforderlich. 

§ 44 (1 ) 1 Durch den Eingriff in Habitatflächen des Rebhuhns kann es zu Tötungen von ja V1 : nein 

Tötung, Verletzung, Individuen bzw. zur Schädigung von Entwicklungsformen kommen, sollte die Bauzeitenbe-
Entnahme, Fang Baufeldfreimachung während der Brutzeit stattfinden. Im Herbst/Winter kann schränkung für 

davon ausgegangen werden, dass alle Tiere geschlüpft sind und Jungvögel die Baufeld-
das Nest verlassen haben, so dass für die hochmobile Art eine aktive Flucht freimachung 
bei drohender Gefahr unterstellt werden kann. 
Zwar gilt die Art auf Grund ihrer charakteristischen Flugweise als besonders 
gefährdet hinsichtlich verkehrl icher Kollision (vgl. EBA 2004, GARNIEL & MIER-
WALD 201 0), da jedoch sowohl die BAB 8 als auch der Flughafen und die Mes-
se als Kul issen vorhanden sind, welche einen Austausch über die Trassenbe-
reiche hinweg vergleichsweise unattraktiv machen und keine direkte Zer-
schneidung von Teilhabitaten durch oberirdische Trassenabschnitte erkennbar 
ist, kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch die Vorhabenre-
alisierung ausgeschlossen werden. 
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Art: Schafstelze 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan-
zungs- und Ruhe-
stätten 

Wirkungsprognose 

Für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Schafstelze sind Beeinträch-
tigungen durch Immissionen, Erschütterungen und die erhöhte Betriebsamkeit 
auf den Flächen zu erwarten. Besondere Relevanz kommt hierbei den bau-
und den betriebsbedingten Wirkungen zu. Für die Art wird eine Effektdistanz 
von 1 00 m angegeben (GARNIEL & M IERWALD 201 0). Diese wird in Bezug auf 
die NBS im Falle der befEieR drei Brutpaare östlich von Plieningen deutlich 
überschritte, sodass hier nicht mit einer Störung gerechnet werden muss. Ein-
zig der Rückbau der L 1 204 zum Wirtschaftsweg wird Rief zu temporären Be-
unruhigungen führen. Auf Grund der Vorbelastung durch die sich hier momen-
tan befindende, vergleichsweise stark befahrene Straße, kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass auch die temporären Wirkungen durch die Rück-
bauarbeiten keine erhebliche Störung für die Schafstelze verursachen. Durch 
die für die Arten Rebhuhn und Feldlerche vorgesehene Beschränkung der 
Arbeiten auf außerhalb der Brutzeit (vgl. V5) können Auswirkung auf die 
Schafstelze hierdurch insgesamt ausgeschlossen werden. langfristig kann hier 
vielmehr zudem von einer Beruhigung der Flächen und damit von einer Habi-
tataufwertung ausgegangen werden. Qas Brut13aar westlich von Plieningen 
13ri:itet etwa 9Q m i.1om �ingriffsl:lereich für Elie in offener Bauweise angestrel:lte 
rlughafenkurve NBS entfemt. Qas Re'>'ierzentrum liegt im Bereich Eies tem13e 
rären Retentionsl:leckens am bang1Nieser See. In Eliesem Bereich muss Elavon 
ausgegangen werElen , Elass es 13aul3eElingt zu Beeinträchtigungen Eier Schaf 
stelze kommen wirEl. Qa hiervon jeEloch nur ein Brut13aar Eier als nicht gefähr 
Elet geltenElen Art 13etroffen ist unEl 11.ieitere nachgewiesenen Brut13aare nicht in 
nennenswerter rorm 13eeinträchtigt werElen, Insgesamt kann eine erhebliche 
Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population ausgeschlossen werden. 

rür Elie Schafstelze kommt es zu einem Verlust von rort13flanzungs unEl Ru 
hestätten im Bereich Eies ge13lanten Retentionsl:leckens !:leim bangwieser See. 
l=liervon ist alleFtlings nur ein Brut13aar 13etroffen. IJnter Berücksichtigung Eier 
vergleichsweise hohen An13assungsfäl:ligkeit Eier Scl:lafstelze, 11,1elsl:le l:läufig 
auch in intensiv genutBeR Ra13sfelElem anzutreffen ist, kann unter Berüsksich 
., , .... _ ,.J ......... /\ .u.. 

·� -- - -' - 11  
· .-, - - ·.-i 
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laRElfläsl'leR ElaveR a1:Js9e9aR9eR 1.e.ieFEleR , Elass Elie äkelegisstie Fl:lRktieR EleF 
J;:eFtpflaRZ1:lR€JS l:lREl Rl:ll'lestätteR im Fäl:lmlisl'leR Zl:lsammeRRaRg weiteFRiR 
ertüllt wiFEl . Das den Eingriffsbereichen am nächsten gelegene Revierzentrum 
der Schafstelze liegt etwa 60 m von der rückzubauenden L 1 204 entfernt, alle 
anderen Nachweise sind mehrere hundert Meter von den Eingriffsflächen des 
PFA1 .3a zu verorten. Insgesamt kann demnach ein Verlust von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten der Art im Zuge der Umsetzung der Planung ausge-
schlossen werden, so dass nicht mit einer Verbotsverwirklichung im Sinne des 
§ 44 (1 ) 3 BNatSchG gerechnet werden muss. 

§ 44 (1 ) 1 Für die als typische Offenlandart anzusprechende Schafstelze ist kein beson- ja .\4-;. nein 

Tötung, Verletzung, deres Risiko hinsichtlich der verkehrlichen Kollision bekannt. Da das geplante nein 8al:lzeiteRl3e 
Entnahme, Fang Vorhaben zudem keine Zerschneidung von Habitatflächen durch die oberir- 6SRFäRkl:lR€) füF disch geführte Trasse verursacht, ist nicht mit einer signifikanten Erhöhung des Elie Ba1::1felEl 

Tötungsrisikos zu rechnen. freimasl'll:lR€J 
Ql:lFGR EleR Bal:l Eles ReteRtieRsl3eskeRs im BeFeisl=l Eles baRgwieseF Sees, wiFEl 
es jeElesti 2:1:J eiRem eiR9Fiff iR J;:eFt13flaR2:l:lR€JS l:lREl Rl:ll'lestätteR EleF asl=lafstel 
ze kemmeR. l::lm eiRe +ätl:lR€J eEleF asl=läEligl:lR€J iw<eR +ieFeR Bä!ll<'. eRtwiskl1::1R9s 
feFmeR zl:l iw<eFmeiEleR, ist eiRe 8a1:J2:eiteRl3essl=!FäRkl:lR€J al:lf al:lßeFl'lall3 EleF Brnt 
zeit Zl:l FOalisieFOR. Im ZeitFal:lm zwiSGROR Gktel3eF l::IR9 MäFZ kaRR Elai.teR al:lS 
9e9aR9eR weFEleR, Elass alle +ieFe gesstilüpft siREl l:lREl d1:JR9iw<ä9el Elas �est 
eernits 11eFlasseR l=lal3eR, se Elass Elie +iem sei Elml=leREleF Gefal=!F aktiiw< fliel=leR 
käRReR. Da kein Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Schafstelze 
durch die Realisierung des PFA 1 .3a zu erwarten ist, ist nicht mit einer Tötung 
von Tieren oder einer Schädigung von Entwicklungsformen im Zuge der Bau-
feldfreimachung zu rechnen. Eine Verbotstverwirklichung ist nicht zu erwarten. 
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Art: Schwarzmilan 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 ( 1 )  2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan
zungs- und Ruhe
stätten 

§ 44 (1 ) 1 
Tötung, Verletzung, 
Entnahme, Fang 

Wirkungsprognose I VB 

Für den Schwarzmilan gelten Fluchtdistanzen von 300 m (GARNIEL & M IERWALD I nein 
201 0), welche auf Grund optischer Reize (bspw. schwenkende Kranarme etc.) 
eingehalten werden. Zur Jagd ist die Art allerdings auch in stark beunruhigten 
Flächen wie an Straßen und Schienenwegen anzutreffen (EBA 2004 etc. ). Im 
Gebiet brütet der Schwarzmilan im Gehölzsaum entlang des Frauenbrunnen in 
etwa 380 m Entfernung zu den geplanten Eingriffen. Die NBS liegt etwa 500 m 
entfernt. Unter Berücksichtigung des vergleichsweise großen Abstandes zwi-
schen Revierzentrum und geplantem Vorhaben, kann eine erhebliche Störung 
im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Schwarzmilanpopulation ausgeschlossen werden. 

Ein Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Schwarzmilans ist unter I nein 
Berücksichtigung der Lage des Revierzentrums und der Vorbelastung durch 
die BAB 8 im trassennahen Bereich nicht zu erwarten. Insgesamt kann in An
betracht der weiten, für die Art geeigneten Bereiche im Untersuchungsgebiet 
und den angrenzenden Kontaktlebensräumen davon ausgegangen werden, 
dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterhin 
erfüllt wird. 

Ein Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Schwarzmilans ist durch I nein 
das Vorhaben nicht geplant. Somit kann eine Tötung von Tieren und eine 
Schädigung von Entwicklungsformen im Zuge der Baufeldfreimachung ausge
schlossen werden. 
Der Schwarzmilan gilt auf Grund seines Jagdverhaltens als besonders gefähr
det hinsichtlich verkehrlicher Kollision. (GARNIEL & MIERWALD 201 0, EBA 2004). 
Folglich muss mit einer Gefährdung der Art im Bereich der oberirdisch verlau
fenden Trassenabschnitte gerechnet werden. Zu diesem Sachverhalt erläutert 
der Kommentar zum BNatSchG (SCHUMACHER & F ISCHER-HÜFTLE 201 0), dass 
"die Möglichkeit, dass einzelne Tiere zu Schaden kommen" nicht ausreichend 
für die Erfüllung des Verbotstatbestandes ist. In diesem Zusammenhang ist zu 
berücksichtigen, dass durch die bestehende Vorbelastung durch die Autobahn 
von einer gewissen Gewöhnung der Tiere an die Gefährdungssituation ausge
gangen werden kann. Wenngleich insbesondere durch die teilweise für 250 
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km/h ausgelegte Strecke ein Koll isionsrisiko für den Schwarzmilan verbleibt, 
kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos unter Berücksichtigung der 
Vorbelastung und der zahlreichen Tunnelabschnitte nicht erkannt werden. 
Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Art auf Grund des Angebots zahlrei-
eher unterschiedlicher Strukturen im Untersuchungsgebiet auch weite von der 
Trasse unbeeinträchtigte und gut geeignete Nahrungshabitate zur Verfügung 
stehen. 
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5. Konfliktermittlung 

Art: Steinkauz 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 )  2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan-
zungs- und Ruhe-
stätten 

§ 44 (1 ) 1 
Tötung, Verletzung, 
Entnahme, Fang 

Wirkungsprognose 

Für den iR �ei Aescl=lRitteR Eles l:JRteFs1::1cl=l1::1Rgsgeeietes östlich von Plieningen 
nachgewiesenen Steinkauz kann es vorhabenbedingt zu Beeinträchtigungen 
durch Immissionen, Erschütterungen und die erhöhte Betriebsamkeit auf den 
Flächen kommen. Der Steinkauz gilt als lärmempfindlich mit einem kritischen 
Schallpegel von 58 dB(A)1ags und einer Effektdistanz von 300 m (GARN JEL & 
M IERWALD 201 0). Die SGRallteGRRiSGReR l:JRteFSl::IGRl::IRgeR iFR SieEll1::1Rgsgeeiet 
VOR beiRfelEleR Ecl=lteFEliRgeR eFgaEleR iFR BeFeiGR EleF May baRg Straße etwa 
7Q FR 110R Eler +Fasse eRtfeFRt eiReR \l\leFt >JoR ae,Q ElB(,A,)la!l&'(vgl. l�JGe�JleYRGe 
Mel�JaGl-lA.F+ S:i:Y+::i:G,A.R+ 2� PJ;A � .a 2Q� � e). Das Re1,ieFzeRtr1::1FR Eles SteiR 
ka1::1zes liegt l=lieF etwa a2Q FR voR Elm Bal=lRtrasse eRtfoFRt. Östlicl=l VOR PlioRiR 
geR wirEl eiRe Die Brut des Steinkauzes wird allerdings in einer Entfernung von 
ca. 450 m zum geplanten Rückbau der L 1 204 vermutet. Weitere vorhabenbe-
dingte Eingriffe liegen mindestens 600 m von der genutzten Streuobstwiese 
entfernt. Unter Berücksichtigung der großen Entfernung zwischen Artvorkorn-
men und Eingriffsbereich, kann hier eine Beeinträchtigung ausgeschlossen 
werden, so dass insgesamt nicht mit einer erheblichen Störung im Sinne einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population zu rechnen 
ist. 

Ein Eingriff oder eine Schädigung von Lebensstätten des Steinkauzes ist unter 
Berücksichtigung der großen Entfernung zwischen Nachweisort und Eingriffs-
bereich 1::1REl Elm Voreelast1::1Rg El1::1FGR Elie scl=loR vorl=laREleRe BestaRElstrecke 
zwiscl=loR EcRterEliRgeR 1::1REl beiRfolEleR auszuschließen. Somit wird die ökolo-
gische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt. 

Ein Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Steinkauzes ist durch das 
Vorhaben nicht zu erwarten, so dass baubedingte Tötungen der hochmobilen 
Art ausgeschlossen werden können. Zwar gilt der Steinkauz als stark kollisi-
onsgefährdet im Falle von Schienenverkehr (vgl. EBA 2004), da jedoch keine 
Habitatflächen der Art zerschnitten werden und Elie f!.Jacl=lweise der Nachweis in 
großer Entfernung zum Trassenbereich liegen , ist nicht mit einer signifikanten 
Erhöhung des Tötungsrisikos zu rechnen . 
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5. Konfliktermittlung 

Art: Teichhuhn 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan
zungs- und Ruhe
stätten 

r"'- ...-... 

Wirkungsprognose 

Vorhaben bedingt kommt es zu Beeinträchtigungen des mit 'rief drei Brutpaaren 
im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Teichhuhns durch Immissionen, 
Erschütterungen und die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen. Für das 
Teichhuhn gelten Fluchtdistanzen von max. 40 m, meist liegen diese jedoch 
unter 1 0  m, da die Art durch das Vorkommen im Siedlungsraum an die Anwe
senheit des Menschen gewöhnt ist (vgl. FLADE 1 994). Zwar ist die Art als ge
fährdet nach der Roten Liste anzusprechen, im Bereich des durch den dichten 
Gehölzbestand abgeschirmten Langwieser Sees befindet sich das Revierzent
rum etwa 300 m von den geplanten Eingriffen entfernt und durch einen Gelän
desprung abgeschirmt, so dass und dem von der Trasse mehr als 200 m ent 
fernt gelegenen Nachweis in Stuttgart Rohr kann eine nennenswerte verbots
relevante Beeinträchtigungen durch das Vorhaben ausgeschlossen werden 
können. Die Eingriffe im Bereich der beiden des Rückhaltebeckens zwischen 
Plieningen und BAB 8 werden zu einer Verdrängung der Tiere führen , welche 
im Rahmen des § 44 (1 ) 3 BNatSchG berücksichtigt werden muss, so dass 
insgesamt keine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Er
haltungszustandes der lokalen Teichhuhnpopulation zu erwarten ist. 

Durch die Eingriffe in die beiden Retentionsbecken wird es vorhabenbedingt zu 
einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Teichhuhns kommen. 
Hiervon sind zwei Brutpaare betroffen. Unter Berücksichtigung der sich in der 
näheren und weiteren Umgebung befindlichen Teiche und Tümpel (Langwieser 
See, unbeeinträchtigte Rückhaltebecken des Flughafens (Steppachstausee 
und Rückhaltebecken nördlich der Landesmesse), Erlachsee bei Neuhausen, 
Probst- und Riedsee bei Möhringen , verschiedene Löschteiche der Ortslagen 
auf den Fildern , Wasserflächen im Botanischen Garten der Universität Hohen
heim etc . )  kann davon ausgegangen werden , dass ausreichend adäquate Er
satzhabitate für die Art vorhanden sind, so dass die ökologische Funktion im 
räumliche Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Hierbei wird auch berücksich
tigt, dass die Planung eine Schaffung von Retentionsbecken etc. vorsieht, wel
che den Tieren schließlich langfristig als Habitat zur Verfügung stehen werden. 
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5. Konfliktermittlung 1 06 

Hierzu � zählt auch Gie das Ersatzgewässer für Amphibien den Kleinen 
Wasserfrosch. 

§ 44 (1 ) 1 Durch den Eingriff in Lebensstätten des Teichhuhns kann es zu Tötungen ja V1 : Nein 
Tötung, Verletzung, kommen, sollte die Baufeldfreimachung während der Brutzeit erfolgen. Im Zei t- Bauzeitenbe-
Entnahme, Fang raum zwischen Oktober und März kann davon ausgegangen werden, dass alle schränkung für Tiere geschlüpft sind und Jungvögel das Nest bereits verlassen haben, so die Baufeld-dass von einer aktiven Flucht der Vögel bei drohender Gefahr ausgegangen freimachung werden kann. 

Ein besonderes Kollisionsrisiko ist für das Teichhuhn nicht bekannt. Da es 
durch das Vorhaben nicht zu einer Zerschneidung von Gewässerbestandteilen 
kommen wird, ist nicht davon auszugehen, dass es vorhabenbedingt zu einer 
signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos kommen wird. 
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5. Konfliktermittlung 1 07 

Art: Teichrohrsänger 

Verbot nach . Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 ( 1 )  2 Für den mit zehn Brutpaaren im Bereich des Langwiosor Sees und des Ren nein - Nein 
erhebliche Störung nenbach nachge'.'tiesenen Teichrohrsänger ist mit Beeinträchtigungen du rch 
während sensibler Immissionen, Erschütterungen und die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flä 
Zeiten chen zu rechnen. Nach FLADE (1 994) gelten für 4e-Al1 den Teichrohrsänger 

Fluchtdistanzen von <10 m, GARNIEL & MIERWALD (201 0) weisen jedoch Effekt
distanzen von 200 m bezüglich verkehrsbedingter Wirkungen aus. Zwar liegen 
zwei der nachgewiesenen Revierzentren innerhalb der Effektdistanz der ge
planten NBS, auf Grund des vorhandenen Geländesprungs zwischen Ein
griffsbereich und Revierzentrum, welcher eine Abschirmung der Vorkommen 
bewirkt, können verbotsrelevante Auswirkungen auf die Art hier jedoch ausge
schlossen werden. Für die im näheren Umfeld der geplanten Entwässerungs
leitung brütenden Vorkommen, kommt es temporär während der Bauphase zu 
Beeinträchtigungen. Unter Berücksichtigung der zeitlich stark beschränkten 
Wirkungen und der zahlreichen unbeeinträchtigten Vorkommen der Art kann 
eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszu
standes der lokalen Population insgesamt ausgeschlossen werden. 
Unter Berücksichtigung der Abschirmung von drei Revieren durch den dichten 
Gehölzbestand um den Langwieser See und die Entfernung von mindestens 
250 m zu den betriebsamen Eingriffsflächen um die Flughafenkurve von weite 
ren vier Brutpaaren ist nicht mit e iner erheblichen Störung im Sinne einer Ver 
schlochtorung des Erhaltungszustandes der lokalen Population auszugehen. 
Vielmehr kann davon ausgegangen '.\'erden , dass die in störungsintensivoren 
Bereichen f.ostgostollton Teichrohrsänger ihren Roviorschworpunkt in weniger 
,;om Vorhaben beeinflusste Bereiche, beispielsweise in die Uferabschnitte des 
Langwiosor Sees vorlagern. 

§ 44 (1 ) 3 Zwar brütet der Teichrohrsänger im Umfeld der geplanten Entwässerungslei- nein - nein 
Zerstörung Fortpflan- tung, ein direkter Eingriff Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art 
zungs- und Ruhe- durch den PFA 1 .3a ist jedoch nicht zu erwarten. Insgesamt kann dem zu Folge 
stätten davon ausgegangen werden, dass es nicht zu einer Verwikl ichung des Ver

botstatbestandes nach § 44 (1 ) 3 BNatSchG kommen wird. Zwar wird es im 
Bereich westlich des Lang•.vieser Sees zu einem Eingriff in Fortpflanzungs und 
D, ,h,-,. . .&.!.!L.1.-- ,-,1,...,... ,_._ ···---- 1 ----- -- '.-.&. '-...J--L ...J.-,,,_j„ -PI ---L--,..-,. ..... ··-·.. ........ .. ' - "'" , ...... , 
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5. Konfliktermittlung 1 08 

Elass Eliese irn BeFeiGR Eies ReRReReaGR t1REI Eies baRQWieseF Sees at1sFei 
GReREI QeeiQRete eFsati!:Raeitate fiREleR käRReR. [lies kaRR iRseesoREleFe tlRteF 
BeFQGksiGRtiQtlRQ EleF +atsaGRe aRQeROfflffleR weFEleR , Elass +eiGRFORFSäRQeF 
Rät1fiQ iR koloRieaFtiQeR ARsarnrnltlRQeR i!:tl fiREleR SiREI. baRQfFistiQ kaRR ElaF 
QeeF RiRat1s ElalJOR at1sQeQaRQeR >NeFEleR, Elass EleF ,A,Ft weiteFe l=laeitatfläsl=leR 
91::lFGR Elie Net1aRlaQe VOR ReteRtiORSeeskeR irn URtmstlGRtlRQSQeeiet i!:tlF VeF 
füQtlRQ steReR werneR. 

§ 44 (1 ) 1 Da keine Eingriffe in Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Teichrohrsängers ja V.:t-;. Nein 

Tötung, Verletzung, durch die Vorhabenrealisierung zu erwarten sind , ist nicht mit einer Tötung von nein Bat1i!:eiteRee 
Entnahme, Fang Tieren oder einer Schädigung von Entwicklungsformen im Zuge der Baufeld- SGRFäRktlRQ füF 

freimachung zu rechnen. lrn Zt1Qe Elm Ba1::1felElfreirnaGRt1RQ i!:tlffl Ba1::1 Eies +tlR Elie Bat1folEI 
Reis EleF Flt1QRafoRkt1FVe kaRR es i!:tl +ättlRQeR Eies +eiGRF9RFSäRQeFS oEleF i!:tlF freirnaGRtlRQ 
SGRäEliQtlRQ lJOR eRtwisklt!RQSfoFmeR kornrneR, sollte EleF eiRQFiff wäRFeREI EleF 
Brnti!:eit eFfolQOR . lrn ZeitFatlffl i!:WiSGReR GktoeeF tlREI MäFi!: kaRR Ela1JOR atlSQe 
QaRQ9R W9F99R , Elass alle +ieFe Q8SGRIQ13ft SiREI t!REI Jt1RQVE1Qel Elas Nest 99 
Feits veFlasseR l=laeeR, so Elass voR eiReF aktiveR Fl1::1sl=lt EleF VäQel eei EIFOl=leR 
Elm GefaRF atlSQ9QaRQeR 1N0F99R kaRR . 

Ein besonderes Kollisionsrisiko ist für den Teichrohrsänger nicht bekannt. Da 
es at1ßeFl=lale EleF Ba1::1wit durch das Vorhaben nicht zu einer oeeFiFElissl=leR 
Zerschneidung von Gewässerbestandteilen kommen wird , ist nicht davon aus-
zugehen, dass es vorhabenbedingt zu einer signifikanten Erhöhung des Tö-
tungsrisikos kommen wird. 
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5. Konfliktermittlung 1 09 

Art: Turmfalke 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Für den Turmfalken kommt es vorhabenbedingt zu Beeinträchtigungen am nein - Nein 
erhebliche Störung Brutplatz durch Immissionen wie Lärm und Staub sowie durch optische Reize 
während sensibler (schwenkende Kranarme, Baufahrzeuge, hohes Verkehrsaufkommen etc.). 
Zeiten Hierbei ist eine Fluchtdistanz von 1 00 m zu berücksichtigen (GARNIEL & M IER-

WALD 201 0). Im Falle der Gf0f zwei Vorkommen östlich von Plieningen, bzw. 
zwischen Landesmesse, Flughafen und B 27 sowie zwischen Echterdingen 
und Leinfelden kann auf Grund des großen Abstandes zwischen Brutnachweis 
und Eingriffsbereich von >300 m eine nennens1,•,<erte verbotsrelevante Beein-
trächtigung ausgeschlossen werden. Das Brutpaar in Leinf.elden brütet in der 
Nähe der Bestand sstrecke etwas rnehr als � QQ rn von der Strecke entfernt. 
6ln ter Berücksichtigung der Vorbelastung durch die Strecke 48e� und die ge 
ringe �usatzbelastung dl:lrch 11e�leichsweise wenige zu sätzliche �üge irn Lau 
fe des +ages (vgl. Kapitel a, +abelle 7) und die kleinflächigen baulichen Eingrif 
fe, ist auch in diesern Bereich nicht rnit einer Störung zu rechnen. Für das 
Brutpaar im Umfeld der BAB 8 (im Bosch-Parkhaus) ist jedoch auf Grund der 
unmittelbar angrenzenden Trassenbereiche vor allem während der Bauphase 
mit Beunruhigungen zu rechnen. Hier ist zu berücksichtigen, dass sich das 
Brutpaar im Parkhaus in die nördlich und nordöstlich gelegenen Offenlandbe-
reiche orientiert, in welchen durch den PFA 1 . 3a keine Eingriffe vorgesehen 
sind der +unnel der Flughafenkl:lrve in offener Bauweise geplant ist. Unter 
Berücksichtigung der zahlreichen bekannten Nachweise der Art im Geeiet 
weiteren Umfeld der Planung , welche nicht in einem nenne ns,..;erten verbotsre-
levanten Maß durch das Vorhaben beeinträchtigt werden, kann insgesamt eine 
erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
der lokalen Turmfalkenpopulation ausgeschlossen werden. 

§ 44 (1 ) 3 Ein direkter Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Turmfalken im nein - nein 
Zerstörung Fortpflan- Zuge der Vorhabenrealisierung ist nicht erkennbar. Unter Berücksichtigung der 
zungs- und Ruhe- Fluchtdistanz von 1 00 m, welche überwiegend durch die Reaktion auf optische 
stätten Reize verursacht wird (vgl. GARNIEL & M IERWALD 201 0), kann jedoch im Falle 

des Nachweises im Bosch-Parkhaus eine Aufgabe des Revierzentrums wäh-
rend der störungsintensiven Bauphase nicht ausgeschlossen werden. Für den 
Turmfalken sind sehr qroße Aktionsräume von bis zu 1 0  km2 bekannt (FLADE 
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5. Konfliktermittlung 1 10 

1994 ). Da der Untersuchungsraum durch seine zahlreichen Gehölzbestände 
im Halboffen- und Offenland und seine verschiedenen Siedlungsbereiche mit 
einzelnen (landwirtschaftlichen) Gebäuden in der freien Landschaft zahlreiche 
besiedelbare adäquate Ersatzlebensstätten bietet und nur ein Brutpaar betrof-
fen ist, ist vorhabenbedingt nicht mit einer Beeinträchtigung der ökologischen 
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Turmfalken zu rechnen. 
Hierbei wird auch berücksichtigt, dass sich in Anbetracht der Tunnelabschnitte 
in offener Bauweise die Aufgabe der Lebensstätten im Bereich Langwieser 
Soo und Bosch Parkhaus voraussichtlich nur über die Bauphase erstrecken 
wird. 

§ 44 (1 )  1 Eine Tötung von Individuen oder eine Schädigung von Entwicklungsformen im nein - Nein 

Tötung, Verletzung, Zuge der Baufeldfreimachung ist für den Turmfalken nicht zu erwarten, da kein 
Entnahme, Fang direkter Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgen wird. Somit kann 

von der Möglichkeit einer aktiven Flucht der Tiere bei drohender Gefahr aus-
gegangen werden. 
Nach GARNIEL & M IERWALD (2010) gilt der Turmfalke als Art mit besonderer 
verkehrlicher Kollisionsgefahr, da die Art häufig im Bereich von Verkehrswegen 
jagt. Durch im Untersuchungsgebiet vorhandene Straßen- und Schienenwege 
kann von einer gewissen Gewöhnung der Tiere an das Risiko ausgegangen 
werden. Zudem ist zu berücksichtigen , dass der Turmfalke charakteristischer-
weise über eine sehr wendige Flugweise verfügt, welche ihm ein Ausweichen 
in Gefahrensituationen ermöglicht (EBA 2004). Insgesamt kann somit eine 
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ausgeschlossen werden . 
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Art: Waldkauz 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 ( 1 )  2 Für den im Bereich EieF Rel=lFeF Kl:li=ve l:lREi EieF BestaREistFeske 48e� se,,•.iie EieFR nein - nein 
erhebliche Störung des Waldes zwischen Plieningen und Fasanenhof nachgewiesenen Waldkauz 
während sensibler kann es vorhabenbedingt zu Beeinträchtigungen durch Immissionen wie 
Zeiten Staub, Licht und Lärm sowie durch die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen 

kommen. Bewertungsrelevant ist nach GARNI EL & MIERWALD (201 0) für die Art 
ein kritischer Schallpegel von 58 dB(A),ags und eine verkehrsbedingte Effektdis-
tanz von 500 m. EiR BFl:ltpaaF Eies lJIJalskal:lzes eFQtet iFR BeFeisl=l EieF Rel=lFeF 
Kl:lFVe sa. 8QQ FR IJ9R 89R eiRQFiffseeFeisl=leR eRtfeFRt. Qas ReliieFZeRtFl:lFR '19R 
zwei weiteFeR BrntpaaFeR ist iRReFl=lale Eies €iQQ FR Pl:lffeFs l:lFR Eias VeFl=laeeR 
,,emFtet. eiR BFl:ltpaaF keRRte Ral=le EieF BestaREisstFeske iRReFl=lale Eies � QQ FR 
Pl:lffeFs RaGl=lQewieseR weFEieR. FblF EieR BeFeisl=l EieF Rel=lFeF Kl:li=ve Wl:lFEieR 
Ssl=lalliFRFRissi9RSl:lRteFSl:l6Rl:lRQ9R 81:lFGRQefül=lFt (liQI. l�JGe�Jlebl�GeMel�J�Gl=IAJ;:+ 
S+IJ++G,A,R+ 2 � PJ;:A � .J 2Q� � e), welsl=le sie aR sie eetmffeReR Walsfläsl=leR 
aR§F9RZ9R89R Siesll:lR§6§9Biete 'i9R Rel=lF l:lRS QQFFle>NaR§ 99FblGksisl=ltiQ9R. IR 
EiieseR Zl:lFR +eil S9RF RaR aR 89F §9plaRteR +Fasse §9l9§9R9R IFRFRi6Si9R69Ft9R 
keRRteR WeFte zwissl=leR 22,7 l:lREi 4 � ,7 EiB(A)la§& fest§estellt weFEieR. Qa EieF 
Walskal:li!: 81:lf GFl:lRS 89F VeFeelastl:lR§ el=leF iR 89R '19R 89F S6R9R eestel=leREieR 
+Fasse eRtfemteF Qele§eReR WalseeFeisl=leR zl:l eFwaFteR ist, eiRe 611:leFssl=lFei 
tl:lR§ Eies kFitissl=leR Ssl=lallpe§els Risl=lt eFkeRRl:laF ist l:lREi eiRe Aessl=liFFRl:lR§ EieF 
tFasseReeEiiRQteR WiFkl:lR§eR Eil:lFGR EieR Eiisl=lteR WalseestaREi Zl:l ei:>.,,iaFteR ist, 
siRS sie '19FRaeeReeEiiR§teR 8eeiRtFäsl=ltiQl:lR§9R iFR 8eFeisl=l 89F Rel=lFeF Kl:lFV9 
als Risl=lt stÖFl:lR§SFele>1aRt iFR SiRR9 Eies § 44 p) 2 Bl>JatSsl=lG eiRZl:lStl:lfeR. 
l=lieFeei wiFEi al:lsl=l eeFQsksisl=lti§t, sass sie AFt QeeF QFeße Re'lieFe >w<eR eis zl:l 
7€i Ra i.1eFfü§t (Fl::A8E � QQ4 ), welsl=le eiRe VeFla§9Fl:lR§ 896 Re>.iieFZeRtFl:lFRS iR 
Qeei§Rete l:lREi weRi§eF eelastete BeFeisl=le eFFRäQlisl=lt. IFR J;:alle EieF Be staREis 
tFeske ist i!:l:l eeFQsksisl=lti§eR, Eiass sisl=l l=lieF Rl:lF eiRe 1JeF§leisl=l sweise QeFiR§e 
;:?;1:Jsateeelast1:JR§ Eil:lFSR eiRe 61:lRal=lFRe Eies 61:l§'leFkel=lFs (v§I. Kapitel €i, +aeelle 
7) l:lRS sie zeitlisl=l l:lRS Fäl:lFRliGR staFk eeSGRFäRkteR EiRQFiffe wäRF9R8 89F Bal:l 
pl=lase eFQel:leR wiFEi. Der Nachweis des Waldkauzes iFR \'Vals zwissl=leR Plie 
RiRQeR l:lREi J;:asaReRl=lef liegt etwa 400 von den Eingriffsbereichen der NBS 
entfernt. Unter Berücksichtigung der sich hier befindenden BAB 8 und der ver-
gleichsweise starken Bindung der Art an Waldhabitate ist durch die im Offen-
land qeleqenen Planunqen nicht mit Beeinträchtiaunaen zu rechnen,  so dass 
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5. Konfliktermittlung 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan-
zungs- und Ruhe-
stätten 

§ 44 (1 ) 1 
Tötung, Verletzung, 
Entnahme, Fang 

insgesamt eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erha l-
tungszustandes der lokalen Population ausgeschlossen werden kann. 

Das Revierzentrum des Waldkauzes wurde in mindestens W 400 m Entfer-
nung zum Vorhabenbereich verortet. Da die Planung zum PFA 1 .3a im Bereich 
des Offenlandes liegt kann ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
des als typische Waldart anzusprechenden Waldkauzes ausgeschlossen wer-
den. 6JntoF eloFQsksishti§l:ln§ sos VOF§loishswoiso §Feßon Ral:lmsosaFfs soF AFt 
1.«en sis 21:J +a ha (f;:60,9E � 994) kann nisht al:ls§osshlessen woFson, sass al:lsh 
einzelne elä1:Jmo innoFhals sos ein§FiffsseFoishs in seF RehFoF Kl:lP.«o als J;:eFt 
l:)flanzl:ln§S l:ln9 Rl:lhestätto 91:lFGh sie AFt §9nl:lt:2:i WOFsen , sa eine VoFeFtl:ln§ 
nl:lF nähoFl:ln§sweiso mä§lish waF. 6JntoF eleFQsksishti§l:ln§ seF VOF§loishsweise 
§Feßen Ro>,1ieFe l:lns seF Al:lsstattl:ln§ seF 6Jm§esl:ln§ mit weitFäl:lmi§en, stFl:lk 
tl:lFFoishen Walsfläshen kann saven al:ls§ e§an§en weFsen , sass sie ekel e§i 
sshe Fl:lnktien seF J;:eFtl:)flanzl:ln§s 1:Jns Rl:lhestätten weitoFhin eFfQllt wiFs. FlieF 
sei wiFs seFQsksishti§t, sass sish soF ein§Fiff al:lf QseP.vi e§ens veFselastete 
J;:läshen sesshFänkt, welshe als s1:JseJ3timal füF eine e!Fl:ltstätte ses Walskal:lzos 
eFSshoinon 1:Jns sie ein§Fiffsfläshen im VeF§leish Zl:l sen an§mnzensen Wals 
fläshon äl:lßoFSt klein sins . 

1;;)1:JFGh sie veF§loishsweise §Feßen Re>.«ioFe ses Walskal:lzos kann eine Mitnl:lt 
21:Jn§ ven einzelnen als EIFl:llJ:Jlatz §oei§neton Flählensäl:lmen im ein§Fiffsso 
rnish in soF RehrnF Kw:ve nisht al:ls§osshlossen weFsen. Semit kann es Zl:l 
Tätl:ln§en ven einzelnen lnsivisl:len eseF Zl:lF SsRäsi§l:ln§ ven entwiskll:ln§sfeF 
men kemmen , seilte soF ein§Fiff wähFens am elrntzeit oFfel§on. Im ZoitFal:lm 
z>Nisshon GkteseF 1:Jns enso Janl:laF kann saven al:ls§e§an§en woFson, sass 
alle TieFo §OsshlQJ:)ft sins 1:Jns dl:ln§Vä§el sas Nest seFeits 1.«oFlasson hason, se 
sass ven einoF aktiven J;:11:Jsht ser Vä§ol sei srehonsoF Gefahr al:ls§e§an§en 
wersen kann. 
Ein Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Waldkauzes kann auf 
Grund einer fehlenden Betroffenheit von Wald- bzw. Habitatflächen ausge-
schlossen werden. Somit ist nicht mit einer Tötung von Individuen oder einer 
Schädigung von Entwicklungsformen im Zuge der Baufeldfreimachung zu 
rechnen. 
Hinsichtlich verkehrsbedingter Kollision ist zu berücksichtigen , dass die Art im 
Bereich von Straßenflächen zur Jagd anzutreffen ist, was das Gefährdungspo-
tenzial deutlich erhöht. Al:lf Grnns ses tä§lish zahlreishen Zl:l§1.«erkehFS 91:lFGh 
,.,a;,.... T, ,..-..--1 1 -.t'"\ ..... ,..i-- ----•-;.;n:-- 1\.1 ,4.-, , .......... ..J ..... - T1 1n--l rl ·--L... ..J-. .... \J\/ ..... 1..JI -,.,,1 1"'7 -·- - ' -· - - ,_ •;:, - ._ --·..., --
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5. Konfliktermittlung 1 1 3  

fi:iF 99R V9FA899R98F9iGA ati6§86GAl9S69R W9F99R. Hinsichtlich des Kollisions-
risikos bei der Jagd ist zu beachten, dass das Vorhabengebiet auch schon 
zum jetzigen Zeitpunkt durch zal=!lmisl=!e Verkehrswege, wie Elie BestaRElstm 
skeR tiREl die BAB 8 geprägt ist, was eine gewisse Gewöhnung der Tiere an 
die Gefahr erwarten lässt. Insgesamt kann auf Grund dessen eine signifikante 
Erhöhung des Tötungsrisikos ausgeschlossen werden. 

Art: Waldohreule 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Für die im Bereich der Anschlussstelle Plieningen mit einem Brutpaar nachge- nein - Nein 
erhebliche Störung wiesene Waldohreule wird es vorhabenbedingt zu Beeinträchtigungen durch 
während sensibler Immissionen wie Staub, Licht und Lärm sowie durch die erhöhte Betriebsam-
Zeiten keit auf den Flächen kommen. Bewertungsrelevant ist nach GARNIEL & M IER-

WALD (201 0) für die Art ein kritischer Schallpegel von 58 dB(A)tags und eine 
verkehrsbedingte Effektdistanz von 500 m. Der Nachweis der Art befindet sich 
unmittelbar im Eingriffsbereich des vorgesehenen Neubaus der L 1 204neu, so 
dass sich die Bewertung störungsrelevanter Auswirkungen auf die Bauphase 
beschränkt, solange kein Eingriff in die Lebensstätte stattgefunden hat. Zur 
Bewertung dieser Beeinträchtigungen werden die Ausführungen von SCHUH-
MACHER & FISCHER-HÜFTLE (201 0) sowie LOU IS (2009) herangezogen ,  wonach 
bei einem direkten Eingriff in Habitatflächen die Vorhabenwirkungen nach den 
Regelungen des § 44 (1 ) 3 BNatSchG bewertet werden , da hier eine direkte 
physische Einwirkung auf die Lebensstätten zu erwarten ist. Hinsichtlich zu 
erwartender Vorhabenwirkungen muss berücksichtigt werden, dass das Re-
vierzentrum der Waldohreule durch die unmittelbare Lage im Anschluss an die 
BAB 8 und die Nutzung des sich hier befindenden Gebäudes (ehemalige Gärt-
nerei) deutlich vorbelastet ist. Wenngleich die Autobahn in diesem Bereich in 
Dammlage verläuft, muss von einer bereits vorhandenen , teilweisen Habitat-
minderung ausgegangen werden . Da die Waldohreule in Baden-Württemberg 
als nicht gefährdet nach der Roten Liste gilt und nur ein Brutpaar der Art von 
dem Vorhaben betroffen ist kann unter Berücksichtigung der Vorbelastung des 
Standortes eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Poulation ausgeschlossen werden. 
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§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan
zungs- und Ruhe
stätten 

§ 44 (1 ) 1 
Tötung, Verletzung, 
Entnahme, Fang 

Das Revierzentrum der Waldohreule befindet sich im direkten Eingriffsbereich 
der geplanten L 1 204neu, so dass mit einem Verlust einer Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte zu rechnen ist. Für die Art wird ein Aktionsradius von 2,3 km (FLADE 
1994) während der Brutzeit benannt. Waldohreulen sind häufig auch im Be
reich von Gärten am Siedlungsrand anzutreffen , daneben nutzen sie Waldrän
der im Übergang zu Offenlandflächen zur Brut. Innerhalb des Aktionsradius 
von 2,3 km befinden sich neben den zahlreichen mit Nadelgehölzen durchzo
genen Vor- und Kleingärten des Siedlungsraumes von Plieningen auch die 
nördlich gelegenen Waldränder des Bestandes zwischen Plieningen und 
Scharnhausen. Zwar ist dieser Waldbestand überwiegend durch Laubbäume 
geprägt, vereinzelt finden sich hier jedoch auch Nadelbäume. Unter Berück
sichtigung des Vorkommens von zahlreichen Krähen im Gebiet, welche für ein 
entsprechendes Vorhandensein von verlassenen Krähennestern sorgen, die 
der Waldohreule zur Brut dienen, kann insgesamt davon ausgegangen wer
den ,  dass ausreichend adäquate Ersatzhabitate für die Art zur Verfügung ste
hen . Folglich kann eine weitere Erfüllung der ökologischen Funktion der Fort
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang unterstellt wer
den. 

Durch den Bau der L 1204neu kommt es zum Verlust der Lebensstätte der 
Waldohreule im Bereich der Anschlussteile Plieningen. Im Zuge der Baufeld
freimachung kann es zu Tötungen von Tieren oder Schädigungen von Entwick
lungsformen kommen, sollte der Eingriff während der Brutzeit erfolgen . Im 
Zeitraum zwischen Oktober und Ende Februar kann davon ausgegangen wer
den , dass alle Tiere geschlüpft sind und Jungvögel das Nest bereits verlassen 
haben, so dass von einer aktiven Flucht der Vögel bei drohender Gefahr aus
gegangen werden kann. 
Hinsichtlich verkehrsbedingter Kollisionen ist zu berücksichtigen ,  dass die Art 
teilweise auch im Gleisbereich zur Jagd anzutreffen ist (EBA 2004). Die Hin
weise beschränken sich allerdings insbesondere auf schneereiche Winter, die 
im Filderraum eher selten zu beobachten sind, so dass hierdurch keine beson
dere Gefährdung der Art hinsichtlich der Kollision mit Zügen erkennbar ist. 
Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch die Realisierung des Vor
habens kann auf Grund dessen ausgeschlossen werden . 
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Gilde: Höhlenbrüter 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Höhlenbrüter (Star, Garten nein - Nein 
erhebliche Störung rotschwanz, Kleinspecht Feldsperling etc . )  kommt es vorhabenbedingt zu Be-
während sensibler einträchtigungen durch Immissionen (Lärm, Staub, Licht), Erschütterungen und 
Zeiten die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen. Für den überwiegenden Teil der 

die nachgewiesenen Arten gelten nach GARNIEL & MIERWALD (201 0) Effektdis-
tanzen von 1 00 m hinsichtlich verkehrsbedingter Wirkungen. Einzig für Kleiber 
l:lnd Kleinspecht rnl:lss mit Effekten bis in 2QQ rn Entfernl:lng geroshnot worden. 
Für den Ell:lntspecht gilt ein kri��scher Schallpegel von aß del(.A.)1ags l:lnd eine 
Effoktdistanz von 3QQ rn. Eine 6lberschroitl:lng des kritischen Schallpegols ist 
nach den dl:lrchgeführten Schallirnrnissionsl:lntersl:lGhl:lngen (vgl. l�lGe�lleYRGe 
MelNaCHAFT STYTTGART 21 PF.Ai 1.3 2Q11 b) jedoch nicht Zl:l erwarten. Die 
nachgewiesenen Arten sind insgesamt als noch weitverbreitet und überwie-
gend auch häufig im Siedlungsraum anzutreffend anzusprechen. Dies bedeu-
tet, dass die Tiere als wenig empfindlich hinsichtlich anthropogener Störungen 
und der erhöhten Betriebsamkeit in angrenzenden Flächen gelten. Unter Be-
rücksichtigung des zahlreichen Vorkommens der Arten, der Vorbelastung des 
Raumes durch Straßen wie die BAB 8 l:lnd die El 27 sowie die vorhandenen 
Elestandsstreckon ,  kann eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes ausgeschlossen werden. Dieser Einschätzung 
liegt auch zu Grunde, dass zahlreiche Trassenabschnitte als Tunnel (in offener 
und geschlossener Bauweise) realisiert werden sollen und eine Bündelung von 
Trassenabschnitten der BAB 8 und der NBS vorgesehen sind, welche die flä-
ehigen Auswirkungen minimieren. 

§ 44 (1 ) 3 Innerhalb des Untersuchungsgebietes wird es zu einem Verlust von Fortpflan- ja CEF2 : nein 
Zerstörung Fortpflan- zungs- und Ruhestätten der nachgewiesenen Höhlenbrüter (Feldsperling, Gaf- Installation von 
zungs- und Ruhe- tonrotschwanz, Meisen etc. ) ,  beispielsweise im Bereich der Anschlussstelle Nisthilfen und 
stätten Plieningen, kommen. Der Verlust der Lebensstätten ist im Vergleich zu dem Pflanzung von 

sehr großen untersuchten Raum als gering anzusprechen. Dennoch muss mit Bäumen 
einem Verlust von � ca. 20 Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Höhlen-
brüter gerechnet werden. Zwar finden sich in der Umgebung der Eingriffsberei-
ehe zahlreiche für die Arten geeignete Habitatflächen, es muss jedoch davon 
ausqeqanqen werden, dass ein großer Teil dieser Habitate durch artgleiche 
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5. Konfliktermittlung 

Konkurrenten bereits besetzt ist, so dass ohne die Realisierung von vorgezo-
genen Funktionssicherungsmaßnahmen nicht mit einer dauerhaften Erfüllung 
der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten gerechnet 
werden kann. 

§ 44 (1 ) 1 Durch das flächendeckende Vorkommen der Höhlenbrüter im Untersuchungs-
Tötung, Verletzung, gebiet ist mit einer Tötung von Tieren bei einem Eingriff in ältere Gehölzbe-
Entnahme, Fang stände (bzw. Gehölze mit Nisthilfen) im Zuge der Baufeldfreimachung zu rech-

nen, sollte diese während der Brutzeit der Tiere stattfinden. Im Zeitraum zwi-
sehen Anfang Oktober und Ende Februar kann davon ausgegangen werden, 
dass alle Jungvögel das Nest verlassen haben und keine Gelege mehr vor-
handen sind, so dass im Falle der hochmobilen Artengruppe der Vögel eine 
aktiven Flucht bei drohender Gefahr prognostiziert werden kann. 
Ein besonderes verkehrliches Kollisionsrisiko ist für die nachgewiesenen Arten 
nicht bekannt. Da es nur im Falle einzelner Habitatflächen der Höhlenbrüter zu 
einer oberirdisch gelegenen Zerschneidung kommen wird, der Raum durch die 
bestehenden Straßen und Bahnlinien vorbelastet ist und eine gewisse Gewöh-
nung der Tiere an verkehrliche Wirkungen anzunehmen ist, ist nicht mit einer 
signifikanten Erhöhung der Tötungsrisikos zu rechnen. 
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5. Konfl iktermittlung 

Gilde: Halbhöhlen- und N ischenbrüter 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan
zungs- und Ruhe
stätten 

§ 44 (1 ) 1 
Tötung, Verletzung, 
Entnahme, Fang 

Wirkungsprognose 

Vorhabenbedingt wird es zu Beeinträchtigungen der im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesenen Halbhöhlen- und Nischenbrüter durch Lärm, Licht und Staub 
sowie Erschütterungen und die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen kom
men. Bei den nachgewiesenen Arten (Grauschnäpper etc. ) ,  handelt es sich um 
überwiegend weit verbreitete Arten, die häufig im Siedlungsraum bzw. in der 
der Nähe von Siedlungen anzutreffen sind. Sie gelten als wenig empfindlich 
hinsichtlich anthropogener Störungen . Mit Ausnahme der Bachstelze (Effekt
distanz: 200 m) gelten für alle Arten Effektdistanzen von 1 00 m (vgl. GARNIEL & 
M IERWALD 2010) . Unter Berücksichtigung der Vorbelastung des Gebiets, der 
vergleichsweisen Unempfindlichkeit der Arten gegenüber den zu erwartenden 
Störungen, ihrer weiten Verbreitung und ihren zahlenmäßig großen Vorkom
men in unbeeinträchtigten Flächen kann eine erhebliche Störung im Sinne 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population aus
geschlossen werden. 

Im Zuge der Baufeldfreimachung wird es zu einem Verlust von Lebensstätten 
der nachgewiesenen Halbhöhlen- und Nischenbrüter kommen. Es ist mit einer 
Betroffenheit von 4a-2G ca. 5 Brutpaaren im Bereich der temporären Baustel 
leneinrichtungsflächen sowie der Trassenabschnitte seiest zu rechnen. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei den nachgewiesenen Tieren 
um wenig anspruchsvolle Arten handelt, welche häufig auch im Siedlungsraum 
brüten, kann davon ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird. Dieser Einschätzung liegt auch die Ausstattung der Umgebung, mit 
zahlreichen für die betroffenen Brutpaare geeigneten Ersatzhabitaten (Gärten 
des Siedlungsraumes, Gehölzbereiche in einiger Entfernung zum Trassenbe
reich , ungestörte Waldabschnitte etc.) zu Grunde. 

Im Zuge der Baufeldfreimachung ist mit einer Tötung von Tieren der nachge
wiesenen Hablhöhlen- und Nischenbrüter zu rechnen, sollte diese während der 
Brutzeit stattfinden. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar 
kann davon ausgegangen werden, dass alle Jungvögel das Nest verlassen 
haben und keine Gelege mehr vorhanden sind, so dass im Falle der hochmobi-
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5. Konfliktermittlung 

len Artengruppe der Vögel eine aktive Flucht bei drohender Gefahr prognosti-
ziert werden kann. 
Ein besonderes Kollisionsrisiko ist für die nachgewiesenen Arten nicht be-
kannt. Da es nur im Falle einzelner Habitatflächen der Halbhöhlen- und Ni-
schenbrüter zu einer oberirdisch gelegenen Zerschneidung kommen wird und 
der Raum durch die bestehenden Straßen und Bahnlinien vorbelastet ist, was 
eine gewisse Gewöhnung der Tiere an verkehrliche Wirkungen annehmen 
lässt, ist nicht mit einer signifikanten Erhöhung der Tötungsrisikos zu rechnen. 
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Gilde: Zweigbrüter 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
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Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
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stätten 

§ 44 (1 ) 1 
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Entnahme, Fang 

,......_ ,,..-..., 

Wirkungsprognose I VB I Maßnahmen 

Für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Zweigbrüter (Girlitz, Türken- 1 nein , 
taube, Klappergrasmücke etc. ) ist vorhabenbedingt mit Beeinträchtigungen 
durch Immissionen (Lärm, Staub, Licht usw.) ,  Erschütterungen sowie die er-
höhte Betriebsamkeit auf den Flächen zu rechnen. Unter Berücksichtigung der 
weiten Verbreitung der Arten, ihrer vergleichsweise geringen Effekt- bzw. 
Fluchtdistanzen von 1 00-200 m (vgl. GARNIEL & MIERWALD 201 0) und dem Vor-
kommen in unbeeinträchtigten Bereichen, kann eine erhebliche Störung im 
Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 
der Zweigbrüter ausgeschlossen werden. Hierbei wird auch berücksichtigt, 
dass der Eingriffsbereich durch die bestehenden Verkehrstrassen deutlich 
vorbelastet ist. 

Im Untersuchungsgebiet wird es zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der nachgewiesenen Zweigbrüter kommen. Hierbei handelt es 
sich um überwiegend wenig anspruchsvolle Arten, welche häufig auch im Sied
lungsraum anzutreffen sind. Durch die Betroffenheit von ca. 100 bis 110 80 
Brutpaaren kann auch im Falle des zu einem großen Teil von Gehölzen ge
prägten Untersuchungsgebietes nicht davon ausgegangen werden, dass die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterhin erfüllt 
wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zahlreiche der für die Arten geeigne
ten Ersatzhabitate bereits durch artgleiche Konkurrenten besetzt sind. 

Im Zuge der Baufeldfreimachung ist mit einer Tötung von Tieren der nachge
wiesenen Zweigbrüter zu rechnen, sollte diese während der Brutzeit stattfin
den. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar kann davon 
ausgegangen werden, dass al le Jungvögel das Nest verlassen haben und 
keine Gelege mehr vorhanden sind, so dass im Falle der hochmobilen Arten
gruppe der Vögel eine aktive Flucht bei drohender Gefahr prognostiziert wer
den kann. 
Ein besonderes Kollisionsrisiko ist für die nachgewiesenen Arten nicht be
kannt. Da es nur im Falle einzelner Habitatflächen der Zweigbrüter zu einer 
oberirdisch gelegenen Zerschneidung kommen wird, der Raum durch die be
stehenden Straßen und Bahnlinion vorbelastet ist und eine _gewisse Gewöh-
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ja 
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nung der Tiere an verkehrliche Wirkungen anzunehmen ist, ist nicht mit einer 
signifikanten Erhöhung der Tötungsrisikos zu rechnen. 
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Gilde: Am Boden und in Bodennähe brütende Arten 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Durch die Vorhabenrealisierung kann es zu Beeinträchtigungen der im Unter- nein - Nein 
erhebliche Störung suchungsgebiet nachgewiesenen am Boden und in Bodennähe brütenden 
während sensibler Arten (Goldammer, Fitis) durch Immissionen wie Lärm und Staub sowie durch 
Zeiten Erschütterungen und die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen kommen. 

Für die Arten gelten Effektdistanzen von 1 00 bis 200 m (vgl. GARNIEL & M IER-
WALD 201 0). Unter Berücksichtigung ihrer weiten Verbreitung, ihrem Vorkorn-
men auch in unbeeinträchtigten Abschnitten des Untersuchungsgebietes und 
ihrer geringen Störungsempfindlichkeit kann eine erhebliche Störung im Sinne 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen 
ausgeschlossen werden. Hierbei wird die Vorbelastung durch die nahe geie-
gene BAB 8 l:lA<:l <:lie gestaA<:lsstFeskeA berücksichtigt. 

§ 44 (1 ) 3 Im Zuge der Baufeldfreimachung kommt es zu einem Verlust von Fortpflan- ja CEF1 /CEF3: Nein 
Zerstörung Fortpflan- zungs- und Ruhestätten der im Gebiet nachgewiesenen am Boden und in Bo- Anlage von 
zungs- und Ruhe- dennähe brütenden Arten. Es ist mit einer Betroffenheit von etwa W 25 Brut- gestuften He-stätten paaren auszugehen, wobei ein großer Teil der betroffenen Tiere im Bereich cken mit vorge-des Offen- und Halbaffenlandes anzutreffen ist. So wird es zu einem Verlust lagerten Säu-

der Fortpflanzungs- und Ruhestätte von ca. 30 20 Goldammerbrutpaaren men als Er-
kommen, welche insbesondere die Säume im Böschungsbereiche der BAB 8 satzhabitat 
und die im Umfeld gelegenen Saumstrukturen zur Brut nutzen. Zwar ist lang-
fristig davon auszugehen, dass durch die Planung weitere für die betroffenen 
Arten geeignete Säume entstehen werden, zumindest während der sich insge-
samt über mehrere Jahre erstreckenden Bauzeit muss jedoch mit einer Beein-
trächtigung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
der nachgewiesenen Bodenbrüter gerechnet werden. 

§ 44 (1 ) 1 Im Zuge der Baufeldfreimachung ist mit einer Tötung von Tieren der am Boden ja V1 : Nein 

Tötung, Verletzung, und in Bodennähe brütenden Arten zu rechnen, sollte diese während der Brut- Bauzeitenbe-
Entnahme, Fang zeit stattfinden. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar kann schränkung für 

davon ausgegangen werden, dass alle Jungvögel das Nest verlassen haben die Baufeld-
und keine Gelege mehr vorhanden sind, so dass im Falle der hochmobilen freimachung 
Artengruppe der Vögel eine aktive Flucht bei drohender Gefahr prognostiziert 
werden kann. 
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Ein besonderes Koll isionsrisiko ist für die nachgewiesenen Arten nicht be
kannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass Zerschneidungswirkungen , 
welche eine erhöhte Gefährdung für die Tiere bedeuten könnten , für die nach
gewiesenen Arten eine untergeordnete Rolle spielen werden. Vielmehr ist zu 
prognostizieren ,  dass es durch den Verlust von zahlreichen Lebensräumen im 
Bereich der geplanten Trasse zu einer Verlagerung der Habitatschwerpunkte 
in Richtung Offenland und Waldflächen bzw. in Bereiche der Ersatzhabitaten 
kommen wird (vgl. 0 CEF1 ). Hierbei ist zu berücksichtigen , dass die betroffe
nen Arten über vergleichsweise kleine Habitatflächen verfügen. Insgesamt ist 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung des Untersuchungsgebietes durch 
die bestehenden Verkehrstrassen nicht mit einer signifikanten Erhöhung des 
Tötungsrisikos zu rechnen. 
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Gilde: Stauden- und Röhrichtbrüter 

Verbot nach Verbot nach Umset-
BNatSchG Wirkungsprognose VB Maßnahmen zung von Maßnah-

men erfüllt 

§ 44 (1 ) 2 Für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Stauden- und Röhrichtbrüter nein - Nein 
erhebliche Störung (Sumpfrohrsänger, Rohrammer etc . )  kommt es vorhabenbedingt zu Beein-
während sensibler trächtigungen durch Immissionen (Lärm, Licht, Staub etc.) sowie Erschütterun-
Zeiten gen und die erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen. Die Nachweise der 

Stauden- und Röhrichtbrüter konzentrieren sich im Untersuchungsgebiet auf 
die Bach- und Grabenläufe um Plieningen sowie das Rückhaltebecken am 
Langwieser See. Als Effektdistanz sind 1 00 m für Rohrammer sowie 200 m für 
den Sumpfrohrsänger zu berücksichtigen (vgl. GARNIEL & MIERWALD 201 0). Die 
nachgewiesenen Arten sind insgesamt als weitverbreitet und nicht gefährdet 
nach der Roten Liste anzusprechen. Zwar liegen die Vorkommen im Bereich 
des Rückhaltebeckens am Langwieser See innerbalb der Effektdistanz, durch 
den hier vorhandenen Geländesprung, der zu einer Abschirmung der Revier-
zentren von den Vorhabenwirkungen führt, können verbotsrelevante Beein-
trächtigungen im Zuge der Vorhabenrealisierung allerdings ausgeschlossen 
werden. 
Sie 13F(HeA se1NeRI iAA9FRall3 Eles :i!:l:l J:lF9§A9Sti:i!:ieFeAEleA l/lfük1:JA§SFa1:Jm es veA 
etwa 200 m 1:Jm EleA EiA§Fiffsl3emict:i als al:lGR iA eAtfemteF §ele§eAeA rläcl:leA. 
Da das Untersuchungsgebiet und insbesondere die Trassenbereiche durch die 
vorhandenen Verkehrswege und den Flughafen vorbelastet sind, kann insge-
samt eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population ausgeschlossen werden. Hierbei wird 
auch berücksichtigt, dass nur einzelne Brutpaare von der Planung betroffen 
sind und zahlreiche von der Planung nicht betroffene Vorkommen im Gebiet 
nachgewiesen werden konnten.weite Al3scRAitte (13s13w. Al3scl:lAitt rll:l§RafeA 
kl:lFVe) als +l:lAAel FealisieFt 1,•1eFEleA, se Elass Elal:leFl:lafte Aact:iteili§e \ll.tiFkl:lA§eA 
t:iieF Aict:it :i!:l:l er:waFteA siAEl. b>aF(fäeF RiAal:ls ist :i!:l:l 13eFi::lcksict:iti§eA, Elass eiAe 
teilweise VeFla§ eFl:lA§ EleF Revi ef:i!:eAtFeA 1,t,täRFeAEl EleF steF1:JA§SiAteAsi11eA e!al:l 
131:lase iA 1:JAl3eeiAtFäct:iti§te l=lal3itatfläcl:leA me§lict:i ist. 

§ 44 (1 ) 3 Vorhabenbedingt ist mit einem Verlust einer veR-Fortpflanzungs- und Ruhe- nein - Nein 
Zerstörung Fortpflan- stätteR des Sumpfrohrsängers im Bereich der NBS l:lAEl EleF rll:l§RafeAkl:lFVe zu 
zungs- und Ruhe- rechnen. l=lieFVeA werdeA etwa vieF e!rnt13aarn Eles S1:Jm13frel:lFsäA§eFs l:lAEl eiA 

n •. ·•---- - ..... ,.,. ..... .-.-: .. . Da sich innerhalb des Untersu-- - ·- ··-· .. - --··- -
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5. Konfliktermittlung 1 24 

stätten chungsgebietes weitere für die Art geeignete Habitate (bspw. im Bereich der 
Saumstrukturen der vorhandenen Gräben und Bäche) finden, kann prognosti-
ziert werden, dass auch bei Vorhabenrealisierung die ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten der nachgewiesenen Röhricht- und Stauden-
brüter im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

§ 44 (1 ) 1 Durch den Eingriff in Fortpflanzungs� und Ruhestätten der nachgewiesenen ja V1 : Nein 

Tötung, Verletzung, Röhricht- und Staudenbrüter kann es zu Tötungen von Tieren bzw. zur Schä- Bauzeitenbe-
Entnahme, Fang digung von Entwicklungsformen kommen, sollte die Baufeldfreimachung wäh- schränkung für 

rend der Brutzeit stattfinden. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende die Baufeld-
Februar kann davon ausgegangen werden, dass alle Jungvögel das Nest ver- freimachung 
lassen haben und keine Gelege mehr vorhanden sind, so dass im Falle der 
hochmobilen Artengruppe der Vögel eine aktive Flucht bei drohender Gefahr 
prognostiziert werden kann. 
Ein besonderes Kollisionsrisiko ist für die nachgewiesenen Arten nicht be-
kannt. Eine Zerschneidung von Habitaten durch oberirdisch verlaufende Tras-
senabschnitte ist durch das geplante Vorhaben nicht erkennbar. Unter Berück-
sichtigung der Vorbelastung des Untersuchungsgebietes durch die bestehen-
den Verkehrstrassen ist verkehrsbedingt nicht mit einer signifikanten Erhöhung 
des Tötungsrisikos zu rechnen. 
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Gilde: Gebäudebrüter 

Verbot nach 
BNatSchG 

§ 44 (1 ) 2 
erhebliche Störung 
während sensibler 
Zeiten 

§ 44 (1 ) 3 
Zerstörung Fortpflan
zungs- und Ruhe
stätten 

§ 44 (1 ) 1 
Tötung, Verletzung, 
Entnahme, Fang 

Wirkungsprognose 

Durch Immissionen wie Licht, Staub und Lärm sowie Erschütterungen und die 
erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen wird es vorhabenbedingt zu Beein
trächtigungen der im Gebiet nachgewiesenen Gebäudebrüter (Haussperling 
etc. ) kommen. Durch das überwiegende Vorkommen der Tiere im Siedlungs
raum gelten die Arten als wenig empfindlich hinsichtlich anthropogener Stör
wirkungen. Darüber hinaus sind sie als weitverbreitet anzusprechen und kom
men sowohl im näheren Trassenumfeld als auch in den weiter entfernt gelege
nen und vom Vorhaben unbeeinträchtigten Bereichen in teilweise größeren 
lndividuendichten vor. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung des Untersu
chungsgebietes durch die vorhandenen Verkehrswege und den Flughafen 
kann eine erhebliche Störung im Sinne einer Verschlechterung des Erhal
tungszustandes der lokalen Gebäudebrüterpopulationen ausgeschlossen wer
den. 

Die Planung sieht auch den Eingriff in einzelne Gebäude (bspw. Betriebsge
bäude des Tunnels der B 312 ,  alleinstehende Gebäude an der Anschlussstelle 
Plieningen) vor. Dies bedeutet den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestät
ten der nachgewiesenen Gebäudebrüter. Da es sich hierbei jedoch um nur 
einzelne Gebäude in stark vorbelasteter Lage handelt und in der Umgebung 
mit den zahlreichen Siedlungen ein großes Angebot an adäquaten Ersatzle
bensstätten vorhanden ist, kann eine Beeinträchtigung der ökologischen Funk
tion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumliche Zusammenhang aus
geschlossen werden. 

Durch den Eingriff in Fortpflanzungs- und Ruhestätten der nachgewiesenen 
Gebäudebrüter kann es zu Tötungen von Tieren bzw. zur Schädigung von 
Entwicklungsformen kommen, sollte die Baufeldfreimachung während der 
Brutzeit stattfinden. Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar 
kann davon ausgegangen werden, dass alle Jungvögel das Nest verlassen 
haben und keine Gelege mehr vorhanden sind, so dass im Falle der hochmobi
len Arte�gJUQQe der Vögel�eine aktive Flucht beidrohender (3efahr prognosti-
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ziert werden kann. 
Ein besonderes Kollisionsrisiko ist für die nachgewiesenen Arten nicht be-
kannt. Eine Zerschneidung von Habitaten durch oberirdisch verlaufende Tras-
senabschnitte ist durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten .  Durch das 
Vorkommen der Arten in stark vom Menschen geprägten Habitaten , ist darüber 
hinaus von einer Gewöhnung der Tiere an verkehrsbedingte Gefahren auszu-
gehen. Es ist nicht mit einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos zu 
rechnen. 

Den in Abbildung 11 und Abbildung 12 dargestellten Horstbäumen konnte im Rahmen der Untersuchungen im Jahr 2012 keine Brut zuge

ordnet werden, dennoch muss die Möglichkeit einer Wiederbesiedlung durch europarechtlich geschützte Vogelarten mit in die Bewertung 

einbezogen werden. Die Horstbäume sind in diesem Zusammenhang als Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu bewerten. Das geplante Vorha 

ben sieht einzig im Falle des südlich von Rohr im unmittelbaren Trassenumfeld gelegenen Horstbaumes einen Eingriff vor. Unter Berücksich 

tigung der starken Vorbelastung des Nachweisbereichs durch die vorhandenen Bahntrasse und die BAB 8 und der Ausstattung der Umge 

bung mit zahlreichen, den betroffenen entsprechenden Strukturen, kann eine weitere Erfüllung der ökologischen Funktion prognostiziert wer 

den und eine Erfüllung des Verbotstatbestandes nach § 4 4 (1) 3 BNatSchG ausgeschlossen werden. Das geplante Vorhaben sieht keinen 

Eingriff in Horstbäume vor, so dass nicht von einer Erfüllung des Verbotstatbestandes nach § 44 (1) 3 BNatSchG ausgegangen werden 

muss. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden anthropogenen Nutzung und den zu erwartenden Vorhabenwirkungen wurden in Abstimmung mit 

den zuständigen Behörden die Flächen des Flughafens und der Messe Stuttgart nicht in die Erfassungen miteinbezogen. Für hier vorkom

mende Arten ist davon auszugehen, dass es sich um weitverbreitete, störungsunempfindliche und ungefährdete Spezies handelt. Bezogen 

auf diese Arten zu erwartende artenschutzrechtliche Konflikte im Sinne von § 44 (1) BNatSchG werden durch die Bauzeitenbeschränkung 

(Maßnahme V 1) vermieden. 
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